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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“
in Langnau

I. Planerfordernis

Dem Fachbereich Bauordnung der Stadtverwaltung Tettnang liegen zwei informelle Bauanfragen in Unter-

wolfertsweiler  vor.  Aktuell  existiert  in  Unterwolfertsweiler  kein Bebauungsplan,  Bauvorhaben sind folglich

nach §§ 34 bzw. 35 Baugesetzbuch zu beurteilen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Bauanfragen und der

Tatsache, dass auch in Zukunft mit derartigen Anfragen zu rechnen ist, soll  eine Klarstellungs-, Entwick-

lungs- und Ergänzungssatzung aufgestellt werden. Sie soll den Rahmen für eine maßvolle Innenentwicklung

dieses dörflich geprägten Bereichs festlegen und die bauplanungsrechtliche Grundlage für eine rechtssiche-

re Beurteilung künftiger Bauvorhaben bilden.

II. Lage und räumlicher Geltungsbereich

1. Lage im Siedlungsgefüge

Das Dorf Unterwolfertsweiler gehört zur Ortschaft Langnau und befindet sich am südwestlichen Rand des

Tettnanger Gemeindegebiets. Die Entfernung zum Stadtzentrum von Tettnang beträgt rd. 6 km, nach Kress-

bronn sind es rd. 3 km. 
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“
in Langnau

2. Geltungsbereich der Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung

Der  Geltungsbereich  mit  einer  Gesamtfläche  von  rd.  4,32  ha  umfasst  den  Siedlungskörper  von  Unter-

wolfertsweiler.

Begründung Seite 2
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“
in Langnau

III. Bestehende Bauleitpläne, Satzungen und übergeordnete Planungen

Landesentwicklungsplan Keine Aussage

Regionalplan

Anhörungsentwurf zur Fortschreibung des Regionalplans 
(Stand 05.07.2019): Randbereich Regionaler Grünzug im 
Bereich der Flst. 3310, 3310/1, 3310/7 und 3312, welche 
allerdings bereits teilweise bebaut sind.

Flächennutzungsplan Mischbaufläche und landwirtschaftliche Fläche

Rechtskräftige Bebauungspläne --

Rechtskräftige Klarstellungssatzungen --

Landschaftsschutzgebiete

„Seenplatte und Hügelland südlich der Argen und 
Nonnenbachtal“ (Schutzgebiets-Nr. 4.35.034) im Bereich der 
Flst. 3308/3, 3310, 3310/1 und 3310/7, welche allerdings 
bereits zu etwa zwei Drittel bebaut sind sowie im Rahmen 
einer kleinen Abrundung im Südosten auf Flst. 3301 (143 
m²). 

Naturschutzgebiete --

Besonders geschützte Biotope --  

Biotopverbundflächen

Biotopverbundflächen trockener und feuchter Standorte des 
Fachplans landesweiter Biotopverbund sowie 
Wildtierkorridore sind von der Flächenausweisung nicht 
betroffen. Kernflächen und Kernräume für den Biotopverbund
mittlerer Standort sind teilweise tangiert. Zu den Details s. 
Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung.

Natura2000 (FFH und Vogelschutzgebiete) --

Waldabstandsflächen --

Oberflächengewässer --

Wasserschutzgebiete --

Überschwemmungsgebiete (HQ100) --

Überschwemmungsrisikogebiete (HQextrem) --

Klassifizierte Straßen und Bahnlinien --
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“
in Langnau

IV. Ziele und Zwecke der Planung

1. Ist-Situation im Plangebiet und in der Umgebung

Innerhalb des Plangebiets befinden sich aktuell im Wesentlichen folgende Nutzungen:

• landwirtschaftliche Gebäude / Ökonomiegebäude

• Ackerflächen

• Wohnnutzung

In der direkten Umgebung befinden sich aktuell im Wesentlichen folgende Nutzungen:

• landwirtschaftliche Nutzungen

• Ackerflächen

• Intensivobstflächen / Streuobstgürtel

Begründung Seite 4
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“
in Langnau

2. Grundsätzliche Zielsetzung

Durch die Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung soll eine maßvolle Innenentwicklung des

Dorfes Unterwolfertsweiler und eine rechtssichere Beurteilung künftiger Bauvorhaben ermöglicht werden.

Die Satzung gliedert sich in zwei Bereiche.

Der Bereich der Klarstellungs- und Entwicklungssatzung umfasst mit einer Fläche von rd. 2,6 ha den Kern-

bereich des Dorfes, der mit Ausnahme des Flurstücks 3310 im geltenden Flächennutzungsplan bereits als

Baufläche (Mischbaufläche) dargestellt sind. Mit der vorliegenden Satzung wird dieser Teilbereich als Ortsteil

i. S. d. § 34 Abs. 1 BauGB festgelegt.  Vorhaben sind somit zulässig, wenn sie sich nach Art und Maß der

baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der

näheren Umgebung einfügen und die Erschließung gesichert ist. Des weiteren müssen die Anforderungen

an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben und das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt wer-

den. 

Die Ergänzungssatzung (rd. 1,7 ha) dient der Abrundung der vorhandenen Bebauung und bezieht weitere an

den Kernbereich angrenzende Außenbereichsflächen, die bereits heute durch die bauliche Nutzung der an-

grenzenden Bereiche geprägt sind, in den Innenbereich i. S. d. § 34 Abs. 1 BauGB ein. Auch hier beurteilt

sich die Zulässigkeit von Bauvorhaben künftig nach § 34 BauGB.

Begründung Seite 5
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“
in Langnau

V. Städtebauliche Ordnung

Durch die vorliegende Satzung werden nur einige wenige Flächen einer Bebauung zugeführt, die heute noch

nicht bebaut werden können (Baulückencharakter oder 2.-Reihe-Bebauung).

1. Verkehrliche Erschließung

Die Erschließung erfolgt auch weiterhin über die Unterwolferstweiler Straße, die Unterwolferstweiler mit den

Dörfern  Apflau  und Nitzenweiler  (Kressbronn)  verbindet.  Die  verkehrliche  Erschließung des  Plangebiets

bleibt somit unverändert. 

2. Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser

Die Entsorgung von Schmutz- und Oberflächenwasser erfolgt über die bereits vorhandenen Kanäle und Lei-

tungen.

VI. Umwelt- und Artenschutzbelange

1. Umweltbelange

Da die Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung zu einer Veränderung der Gestalt und Nutzung

von Grundflächen führt und folglich mit einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit  des Naturhaushalts

und des Landschaftsbildes zu rechnen ist, sind eine Bilanzierung der zu erwartenden Eingriffe nach § 14

BNatSchG zu erstellen und ggf. erforderliche Ausgleichsmaßnahmen zu ermitteln.

Eine vertiefende Untersuchung und Eingriffsbilanzierung erfolgt nur für diejenigen  Natur- und Schutzgüter,

bei denen erhebliche Auswirkungen und Beeinträchtigungen im Sinne eines  Eingriffs gemäß  § 14 Abs. 1

BNatSchG nach derzeitigem Kenntnisstand vorab nicht ausgeschlossen werden können. Im Ergebnis wurden

vorliegend die Schutzgüter „Biotope / biologische Vielfalt“ und „Boden / Fläche“ näher untersucht und der er -

forderliche Ausgleichsbedarf ermittelt.

Die Details können der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung in der Anlage entnommen werden.

2. Artenschutz

Gehölzrodungen sind ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit sowie der Aktivitätsphase der Fledermäuse

durchzuführen und Gebäude vor deren Abriss von außen und innen durch einen Fachgutachter nach ruhen-

den Fledermäusen abzusuchen.

Säugetiere (ohne Fledermäuse), Fische, Rundmäuler und Krebstiere sowie Libellen und Weichtiere  sind nur

dann nicht betroffen, wenn keine Eingriffe am Wielandsbach durchgeführt werden. Sollten Eingriffe in diesem

Bereich nicht vermieden werden können, wird eine eigene Untersuchungen des Gewässers notwendig. Be-

züglich des Schutzes der Limnofauna sind die Angaben in der wasserrechtlichen Erlaubnis zu beachten und

alle Maßnahmen mit der zuständigen Fischereibehörde abzustimmen. 

Unter o. g. Voraussetzungen kommt die artenschutzrechtliche Prüfung zum Ergebnis, dass ein Verstoß ge-

gen § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG abgewendet werden kann. Artenschutzrechtlich bestehen somit kei -

ne Bedenken gegen die Planung (siehe Anlage).

Begründung Seite 6



Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“
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3. Naturschutzrechtlicher Ausgleich

Gemäß den durchgeführten Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierungen für die Schutzgüter Biotope / biologische

Vielfalt, Boden / Fläche ergibt sich zusammenfassend folgender Ausgleichsbedarf: 

Ausgleichsdefizit Schutzgut Biotope               58.999 Ökopunkte

Ausgleichsdefizit Schutzgut Boden               44.518 Ökopunkte

Ausgleichsdefizit gesamt             103.517 Ökopunkte

Das entstandene Ausgleichsdefizit wird über Ökokontomaßnahmen kompensiert (s. Anlage).

VII. Planungsrechtliche Festsetzungen

Die Zulässigkeit einzelner Bauvorhaben wird im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens geprüft. Gesonderte

textliche Festsetzungen werden – mit Ausnahme der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen und ei-

ner Festsetzung zum Schutz der Belange von Natur und Landschaft (Verzicht auf bestimmte Wirtspflanzen in

der Nähe von Intensivobstanlagen sowie feuerbrandanfällige Obstbäume) – nicht getroffen.

VIII. Anlagen

1. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag vom 09.06.2020

2. Eingriffs- Ausgleichs-Bilanzierung vom 15.06.2019

3. Datenblätter Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto Tettnang

Begründung Seite 7

Fassungen im Verfahren:

Fassung vom 30.06.2020

Bearbeiter:

Axel Philipp

Gottlieb-Daimler-Straße 2
88696 Owingen
07551/83498-0

info@buero-gfroerer.de

Es  wird  bestätigt,  dass  der  Inhalt  mit  den  hierzu  ergangenen  Beschlüssen  des  Gemeinderats  über-
einstimmt.

Ausgefertigt Stadt Tettnang, den ..……………….

……………………………………………………………..

Bruno Walter (Bürgermeister)
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“ 
in Tettnang-Langnau Dorf Unterwolfertsweiler

I. Einleitung und Rechtsgrundlagen

Anlass für den vorliegenden Artenschutzbeitrag ist die geplante Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Un-

terwolfertsweiler“ im Dorf Unterwolfertsweiler der Tettnanger Ortschaft Langnau.

Abb. 1: Übersichtskarte mit der Lage des Plangebietes (schwarz gestrichelt).

Durch die Planaufstellung könnten Eingriffe vorbereitet werden, die auch zu Störungen oder Verlusten von

geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 BNatSchG oder deren Lebensstätten führen können. Die Überprüfung er -

folgt anhand des vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrages.

Nachdem mit der Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom Dezember 2007 das deut-

sche Artenschutzrecht an die europäischen Vorgaben angepasst wurde, müssen bei allen genehmigungs-

pflichtigen Planungsverfahren und bei Zulassungsverfahren nunmehr die Artenschutzbelange entsprechend

den europäischen Bestimmungen durch eine artenschutzrechtliche Prüfung berücksichtigt werden.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 1



Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“ 
in Tettnang-Langnau Dorf Unterwolfertsweiler

1. Untersuchungszeitraum und Methode

Die artenschutzrechtlich relevanten Untersuchungen erfolgten  im Mai 2020.  Im Rahmen von  zwei Erfas-

sungsterminen im Gelände wurde das angetroffene Inventar an biotischen und abiotischen Strukturen auf

eine mögliche Nutzung durch artenschutzrechtlich indizierte Spezies untersucht und die angetroffenen rele-

vanten Arten dokumentiert. Innerhalb des dörflichen Siedlungsgebietes wurden Kleinstrukturen definiert, die

als Habitate für Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie, für europäische Vogel- und Fledermausarten so-

wie für die nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders oder streng geschützten Arten geeignet sein

könnten. So wurden auch sämtliche Strukturen nach vorjährigen Neststandorten,  nach Bruthöhlen, nach

Rupfplätzen etc. abgesucht. Die Einstufung von Bäumen als Habitatbaum erfolgt in Anlehnung an die Defini-

tion des Alt- und Totholzkonzeptes Baden-Württemberg (z. B. Bäume mit Stammhöhlen, Stammverletzun-

gen, mit hohem Alter oder starker Dimensionierung, stehendes Totholz mit BHD > 40 cm, Horstbäume). 

Im Vordergrund der Ermittlung von potenziellen Arten stand auch die Selektion des Zielartenkonzeptes des

Landes Baden-Württemberg (ZAK). Diese erfolgt durch die Eingabe der kleinsten im Portal des ZAK vorge-

gebenen Raumschaft in Verknüpfung mit den Angaben des Naturraumes und der im Gebiet vorkommenden

Habitatstrukturen. Im Ergebnis lieferte das ZAK die zu berücksichtigenden Zielarten.

Außer 27 europäischen Vogel- und 19 Fledermausarten standen nach der Auswertung des ZAK zunächst bei

den weiteren Säugetieren der Biber (Castor fiber) und die Haselmaus (Muscardinus avellanarius), bei den

Reptilien die  Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) und die  Zauneidechse (Lacerta agilis),  fünf

Amphibien- und drei Schmetterlingsarten sowie der Juchtenkäfer (Osmoderma eremita) bei den Holz bewoh-

nenden Arten, die Sibirische Winterlibelle (Sympecma fusca) bei den Odonaten,  die Bachmuschel (Unio

crassus) bei den Mollusken und der Schmalbindige Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) im Vor-

dergrund. 

Von den Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie sollten nach dem ZAK das Bachneunauge (Lampetra pla-

neri), der Bitterling (Rhodeus amarus), die Mühlkoppe (Cottus gobio), der Steinkrebs (Austropotamobius tor-

rentium)  und der Strömer (Leuciscus souffia agassizi) sowie  der Hirschkäfer (Lucanus cervus),  die Helm-

Azurjungfer (Coenagrion mercuriale) und drei Windelschneckenarten (Vertigo spp.) berücksichtigt werden.

Darüber hinaus erfolgt aus dem ZAK der Hinweis auf besonders geschützte und gefährdete Arten, wie z.B.

den Feuersalamander (Salamandra salamandra) und die Ringelnatter (Natrix natrix) sowie auf mehrere wir-

bellose Arten.

Die detaillierte Erfassungsmethode sowie die Ergebnisse der Kartierung sind in den jeweiligen nachfolgen-

den Kapiteln zu den einzelnen Artengruppen vermerkt.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 2



Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“ 
in Tettnang-Langnau Dorf Unterwolfertsweiler

Tab. 1: Begehungstermine im Untersuchungsgebiet

Nr. Datum Bearbeiter Uhrzeit Wetter Thema

(1) 13.05.2020 Schurr 07:50 – 09:40 Uhr 7 °C, bewölkt, windstill A, B, H, N, P, R, S, V, W

(2) 27.05.2020 Mezger 13:15 – 15:20 Uhr 20°C, wolkenlos, leichter Wind A, B, H, N, R, S, V, W 

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

A: Amphibien B: Biotope F: Fledermäuse H: Habitat-Potenzial-Ermittlung

N: Nutzung P: Farn- und Blütenpflanzen R: Reptilien S: Säugetiere (Mammalia)

V: Vögel W: Wirbellose

Ergänzend zu den eigenen Erhebungen wird das landesweite Zielartenkonzept (ZAK) für Tettnang im Natur-

raum Bodenseebecken dargestellt und bei der Ergebnisfindung mit diskutiert. Als zutreffende Habitatstruktu-

ren wurden ausgewählt:

• A2.1 Graben, Bach,

• A5.4 Sonstige Uferröhrichte und Flutrasen,

• D2.2.1 Grünland frisch und (mäßig) nährstoffreich (typische Glatthaferwiesen und verwandte Typen),

• D2.2.2 Grünland frisch und nährstoffreich (Flora nutzungsbedingt gegenüber D2.2.1 deutlich verarmt),

• D2.3.1 Grünland (wechsel-) feucht bis (wechsel-) nass und (mäßig) nährstoffreich (Typ Sumpfdotterblu-

menwiese u.ä.)

• D3.2 Streuobstwiesen frisch und (mäßig) nährstoffreich (typische Glatthaferwiesen und verwandte Ty-

pen),

• D6.1.2 Gebüsche und Hecken mittlerer Standorte,

• D6.2 Baumbestände (Feldgehölze, Alleen, Baumgruppen, inkl. baumdominierter Sukzessionsgehölze, 

Fließgewässer begleitender baumdominierter Gehölze im Offenland (im Wald s.  E1.7),  Baum

schulen und Weihnachtsbaumkulturen) und

• F1 Außenfassaden, Keller, Dächer, Schornsteine, Dachböden, Ställe, Hohlräume, Fensterläden oder

Spalten im Bauwerk mit Zugänglichkeit für Tierarten von außen; ohne dauerhaft vom Menschen 

bewohnte Räume.

Im Zielartenkonzept für diese Auswahl sind 63 (74) Tierarten aus 9 (10) Artengruppen aufgeführt. Die Zahl-

angaben in Klammern beinhalten neben den Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie auch Arten des An-

hanges II.  Die zu berücksichtigenden Arten nach dem Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg

(ZAK) sind in Tabelle 16 im Anhang dieses Gutachtens dargestellt.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 3



Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“ 
in Tettnang-Langnau Dorf Unterwolfertsweiler

2. Rechtsgrundlagen

Die rechtliche Grundlage für den vorliegenden Artenschutzbeitrag bildet der artenschutzrechtliche Verbotstat-

bestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG, der folgendermaßen gefasst ist:

"Es ist verboten,

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Auf-

zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn

sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten der Natur zu entnehmen,

zu beschädigen oder zu zerstören,

• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen,

sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören."

Die Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden um den Absatz 5 ergänzt, mit dem bestehende und von

der Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vor-

schriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden sollen, um akzeptable und im Vollzug

praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen. Danach

gelten für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des

§ 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, folgende Bestimmun-

gen:

1. Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder europäische Vogelarten betroffen, liegt ein

Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 (Schädigungsverbot) nicht vor,  wenn die Beeinträchtigung durch

den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signi -

fikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen

nicht vermieden werden kann. Weiterhin liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 (Störungsverbot)

nicht vor, wenn   die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ru  -  

hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt bleibt. Die ökologische Funktion kann vorab durch vorge-

zogene Ausgleichsmaßnahmen (so genannte CEF-Maßnahmen) gesichert werden. Entsprechendes gilt für Stand-

orte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten. 

2. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eing riffs oder Vor-

habens ein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- / Vermarktungsverbote nicht vor. Die artenschutzrechtlichen Verbote

bei nach § 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu-

lässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten somit nur für die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführ-

ten Tier- und Pflanzenarten sowie europäischen Vogelarten.

Bei den nur nach nationalem Recht geschützten Arten ist durch die Änderung des NatSchG eine Vereinfa-

chung der Regelungen eingetreten. Eine artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist für

diese Arten nicht erforderlich. Die Artenschutzbelange müssen insoweit im Rahmen der naturschutzrechtli -

chen Eingriffsregelung (Schutzgut Tiere und Pflanzen) über die Stufenfolge von Vermeidung, Minimierung

und funktionsbezogener Ausgleich behandelt werden. Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevor-

aussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein.
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“ 
in Tettnang-Langnau Dorf Unterwolfertsweiler

II. Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Biotop- und Habitatstrukturen

1. Lage des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet  befindet sich ca. 6,5 km südöstlich des Stadtzentrums von Tettnang. Seine Be-

siedlung verläuft entlang des Wielandsbaches auf einer mittleren Höhe von ca. 470 m über NHN.

Abb. 2: Ausschnitt aus der topografischen Karte 

(Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).

2. Nutzung des Untersuchungsgebietes

Während die Flächen im direkten Hausumfeld meist als Ziergarten mit regelmäßig geschnittenen Rasenflä-

chen gärtnerisch gepflegt wurden, waren die Grundstücke im Übergang an die offene Landschaft überwie-

gend landwirtschaftlich genutzt worden. Es herrschte vor allem Grünland in Form von wenig schürigen Wie-

senflächen bzw. eher extensiven Weiden für Rinder vor. An zwei Bereichen konnte eine Pferdehaltung mit

Stallungen, Paddocks und Weidekoppeln erfasst werden, vereinzelt trat eine Freiland-Hühnerhaltung hinzu.

Auf einigen Flächen vor allem im Übergang zum Außenbereich kamen Streuobstbestände vor allem mit Ap-

felbäumen vor, daneben und etwas weiter abgelegen auch einzelne Ackerflächen. Innerhalb der Siedlungsla-

ge fielen außerdem einzelne landschaftsprägende Nussbäume und ältere Apfelhochstämme auf. 

Abb. 3: Blick von Osten auf das Flst.-Nr. 3306 in der Ortsmitte mit seinem landschaftsprägenden Baumbestand.
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“ 
in Tettnang-Langnau Dorf Unterwolfertsweiler

3. Schutzgebiete im Bereich des Untersuchungsgebietes

3.1. Ausgewiesene Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht

Tab. 2: Schutzgebiete in der Umgebung des Geltungsbereiches

Lfd. Nr. Biot.-Nr. Bezeichnung Lage

(1) 8323-311 FFH-Gebiet: Argen und Feuchtgebiete bei Neukirch und Langnau 900 m SO

(2) 4.316 Naturschutzgebiet: Schönmoos 750 m S

(3) 4.315 Naturschutzgebiet: Berger Weiher 920 m SW

(4) 1-8323-435-2915 Offenlandbiotop: Feuchtgebietskomplex nordwestlich Nitzenweiler 660 SW

(5) 1-8323-435-2916 Offenlandbiotop: Rohrglanzgrasröhricht nordwestlich Nitzenweiler 670 m S

(6) 1-8323-435-6483 Offenlandbiotop: Uferröhrichte am Wielandsbach W Wielandsweiler 680 m O

(7) 1-8323-435-2917 Offenlandbiotop: Landröhrichtbestände westlich Nitzenweiler 750 m S

(8) 1-8323-435-2911 Offenlandbiotop: Schilfröhrichte nordöstlich Berg 870 m SW

(9) 2-8323-435-0173 Waldbiotop: Wielandsbach S Apflau 230 m N

(10) 2-8324-435-6558 Waldbiotop: Betznauer Bach nördlich Berg 620 m SW

ohne 4.35.034 Landschaftsschutzgebiet: Seenplatte und Hügelland S Argen... teilw. innerhalb

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Lage : kürzeste Entfernung vom Mittelpunkt des Geltungsbereiches zur Grenze des Schutzgebietes mit der entsprechenden Richtung.

Der Geltungsbereich liegt teilweise innerhalb des Landschaftsschutzgebietes Nr. 4.35.034 „Seenplatte und

Hügelland südlich der Argen und Nonnenbachtal (2 Teilgebiete)“. Darüber hinaus bestehen keine weiteren

Schutzgebiete innerhalb des Plangebietes. Das nächst gelegene ist  der Waldbiotop Nr. 2-8323-435-0173

„Wielandsbach südlich Apflau“ in ca. 230 m Entfernung in nördlicher Richtung. Es wird konstatiert, dass vom

Vorhaben keine erheblichen negativen Wirkungen auf die Schutzgebiete und deren Inventare in der Umge-

bung ausgehen.
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“ 
in Tettnang-Langnau Dorf Unterwolfertsweiler

3.2. Biotopverbund

Der Fachplan „Landesweiter Biotopverbund‟ versteht sich als Planungs- und Abwägungsgrundlage, die ent-

sprechend dem Kabinettsbeschluss vom 24.04.2012 bei raumwirksamen Vorhaben in geeigneter Weise zu

berücksichtigen ist. Die Biotopverbundplanung ist auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung eine Ar-

beits- und Beurteilungsgrundlage zur diesbezüglichen Standortbewertung und Alternativen-Prüfung, sowie

bei der Ausweisung von Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen-Flächen.

Nach § 21 BNatSchG Abs. 4 sind zudem die „Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemente

durch Erklärung zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2, durch pla-

nungsrechtliche Festlegungen, durch langfristige vertragliche Vereinbarungen oder andere geeignete Maß-

nahmen rechtlich zu sichern, um den Biotopverbund dauerhaft zu gewährleisten‟.

Der Fachplan „Landesweiter Biotopverbund‟ stellt im Offenland drei Anspruchstypen dar – Offenland trocke-

ner, mittlerer und feuchter Standorte. Innerhalb dieser wird wiederum zwischen Kernräumen, Kernflächen

und  Suchräumen  unterschieden.  Kernbereiche  werden  als  Flächen  definiert,  die  aufgrund  ihrer  Bioto-

pausstattung und Eigenschaften eine dauerhafte Sicherung standorttypischer Arten, Lebensräume und Le-

bensgemeinschaften ermöglichen können. Die Suchräume werden als Verbindungselemente zwischen den

Kernflächen verstanden, über welche die Ausbreitung und Wechselwirkung untereinander gesichert werden

soll.

Abb. 4: Biotopverbund (farbige Flächen) in der Umgebung des Geltungsbereiches (schwarz gestrichelte Linie)

Der Geltungsbereich tangiert teilweise den Kernraum zum ‚Biotopverbund mittlerer Standorte‘ bzw. schneidet

diesen im Bereich seiner Streuobstbestände kleinflächig an.

Ein Eingriff in einen Kernraum kann generell zu einer Verschlechterung der Biotopverbundfunktion zwischen

den Kernräumen und einer Verminderung der Durchlässigkeit der Landschaft führen, was wiederum die Aus-

breitung von Arten beeinträchtigt. Da der betroffene Kernraum in seiner Substanz nahezu unversehrt erhal-

ten bleibt, ist mit einer erheblichen Verschlechterung der Biotopverbundfunktion durch die Umsetzung des

Vorhabens nicht zu rechnen. 
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“ 
in Tettnang-Langnau Dorf Unterwolfertsweiler

III. Vorhabensbedingte Betroffenheit von planungsrelevanten Arten

Im Nachfolgenden wird dargestellt, inwiefern durch das geplante Vorhaben planungsrelevante Artengruppen

betroffen sind. Bezüglich der streng geschützten Arten, der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie

den europäischen Vogelarten (= planungsrelevante Arten) ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 3 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:

Schädigungsverbot:

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare

Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor -

haben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Störungsverbot: 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-

derungszeiten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-

zustandes der lokalen Population führt.
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“ 
in Tettnang-Langnau Dorf Unterwolfertsweiler

Tab. 3: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat

Arten / Artengruppe Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus

Farn- und 

Blütenpflanzen

potenziell geeignet – Das Vorkommen von planungsrelevan-

ten Farn- und Blütenpflanzen war nicht vollständig auszu-

schließen. Der Untersuchungsraum liegt innerhalb des Ver-

breitungsgebietes des Sommer-Schraubenstendels 

(Spriranthes aestivalis) und des Sumpf-Glanzkrautes (Liparis 

loeselii). Von letzterer Art sind Bestände noch in der jüngsten 

Vergangenheit im Messtischblatt-Viertel dokumentiert worden, 

vom Sommer-Schraubenstendel liegen diese mehr als ein 

Jahrzehnt zurück, ebenso wie die letzten Nachweise des 

Frauenschuhs (Cypripedium calceolus) aus den 1960er 

Jahren stammen. Liparis loeselii wurde im Umfeld des 

Wielandsbaches nachgesucht. Ein Nachweis gelang nicht.

 Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Säugetiere 

(inkl. Fledermäuse)

potenziell geeignet – Eine potenzielle Nutzung durch Fleder-

mäuse als Jagdhabitat war gegeben. Eine Nutzung des 

Gebäudebestandes auch als Wochenstube oder Winterquar-

tier wurde im Rahmen dieser Untersuchungen nicht überprüft.

Der Status der im ZAK aufgeführten Haselmaus (Muscar-

dinus avellanarius) und des Bibers (Castor fiber) wurde 

überprüft. 

 Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion (Kap.

III.1 und III.2).

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Vögel geeignet – Es bestanden Potenziale für Vogelbrutstätten im 

Gebiet. Diese wurden während der Begehungen sowohl am 

Gebäudebestand als auch in den Vegetations- und 

Lagerflächen überprüft.

 Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion (Kap.

III.3).

alle Vögel mind. besonders 

geschützt, VS-RL, BArtSchV

Reptilien potenziell geeignet - Planungsrelevante Reptilienarten waren

aufgrund der Biotopausstattung nicht zu erwarten.

Der Status der im ZAK aufgeführten Arten Europäische 

Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) und Zauneidechse 

(Lacerta agilis) wurde überprüft.

 Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion (Kap.

III.4).

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Amphibien potenziell geeignet – Das Vorkommen von 

planungsrelevanten Amphibienarten konnte nicht 

grundsätzlich ausgeschlossen werden.

Die im ZAK aufgeführten wurden gemäß artspezifischer 

Verhaltensweisen nachgesucht.

 Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion (Kap.

III.5).

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 9



Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“ 
in Tettnang-Langnau Dorf Unterwolfertsweiler

Tab. 4: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat

Arten / Artengruppe Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus

Fische, Neunaugen 

und Flusskrebse

potenziell geeignet - Planungsrelevante Vertreter dieser 

Gruppe wurden aufgrund der für sie fehlenden 

Biotopausstattung zunächst nicht erwartet.

Die im ZAK aufgeführten Anhang-II-Arten Bachneunauge 

(Lampetra planeri), Bitterling (Rhodeus amarus), Groppe 

(Cottus gobio), Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) und 

Strömer (Leuciscus souffia agassizi) wurden recherchiert.

 Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion (Kap. 

III.6).

Besonders / streng geschützt, 

Anhang II FFH-RL

Wirbellose potenziell geeignet - Planungsrelevante Evertebraten wurden

aufgrund der für sie fehlenden Biotopausstattung zunächst 

nicht erwartet.

Die im ZAK aufgeführten Arten Dunkler Wiesenknopf-

Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous), Heller 

Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea teleius) und 

Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) werden 

nachfolgend diskutiert.

Ebenso diskutiert werden die Sibirische Winterlibelle 

(Sympecma paedisca), die Helm-Azurjungfer (Coenagrion 

mercuriale), der Hirschkäfer (Lucanus cervus), der Eremit 

(Osmoderma eremita) und der Schmalbindige Breitflügel-

Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) sowie die Bachmuschel 

(Unio crassus), die Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus)

und letztlich die Schmale, die Vielzähnige und die Bauchige 

Windelschnecke (Vertigo spp.).

 Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion (Kap.

III.7).

besonders / streng geschützt,

Anhang IV FFH-RL
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“ 
in Tettnang-Langnau Dorf Unterwolfertsweiler

1. Säugetiere (Mammalia) ohne Fledermäuse (s.o.)

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird entweder aufgrund

der Lage des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und / oder aufgrund nicht vor-

handener Lebensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet. Das ZAK nennt

die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und den Biber (Castor fiber) als zu berücksichtigende Arten (gelb

hinterlegt).

Tab.  5: Abschichtung der Säugetiere (ohne Fledermäuse) des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbrei-
tungsgebiet und den Habitat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 1

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

! ? Biber Castor fiber + + + + +

X X Feldhamster Cricetus cricetus - - - - -

X X Wildkatze Felis silvestris - ? - ? -

! ? Haselmaus Muscardinus avellanarius ? ? ? ? ?

X X Luchs Lynx lynx ? ? ? ? ?

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

1.1. Ökologie der Haselmaus und des Bibers

Zur Ökologie der Haselmaus (Muscardinus avellanarius).

Lebensraum

• Die Art besiedelt Waldgesellschaften aller Art, größere Feldgehölze und Feldhecken im nutzbaren Verbund. 
Zusammenhängende Strukturen sollen für einen stabilen Bestand 20 ha nicht unterschreiten.

• Zur Ernährung ist eine Strauchschicht mit Früchte tragenden Gehölzen über den gesamten Jahresverlauf 
erforderlich.

• Haselmäuse dringen in Parks und Obstgärten vor, sofern dichte Gehölze in störungsarmen Bereichen 
vorhanden sind.

Verhalten

• Die Art ist standorttreu und wechselt innerhalb eines kleineren Revieres regelmäßig den Standort durch 
Nutzung mehrerer selbst gebauter Sommerkobel (Parasiten- und Prädatorendruck).

• Nachtaktivität mit Ernährung von Knospen, Samen, Früchten, Blättern und teilweise auch Insektenlarven und 
Vogeleier.

• Während besonders heißer Phasen kann eine Sommerlethargie mit vollständiger Inaktivität der Tiere eintreten.

• Die Phase des Winterschlafes verläuft maximal von Oktober bis April. Als Auslöser wirkt die Nachttemperatur, 
welche bei raschem starken Absinken zu einem frühen Eintritt veranlasst.

Fortpflanzung
• Geschlechtsreife im ersten Frühjahr nach dem Winterschlaf.

• Die Brunft beginnt sofort nach dem Winterschlaf und hält den gesamten Sommer an.

• Wurfzeit nach 22 – 24 Tagen mit 1 – 7 (9) Jungen.

1 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“ 
in Tettnang-Langnau Dorf Unterwolfertsweiler

Verbreitung in 
Baden-
Württemberg

• Die Haselmaus kommt in allen Landesteilen vor und sie ist nach bisherigem Kenntnisstand nirgendwo häufig.

• Verbreitungslücken sind lediglich die Hochlagen des nördlichen Schwarzwaldes um Freudenstadt (vgl. SCHLUND
22005) und des südlichen Schwarzwaldes um Hinterzarten, Titisee, Schauinsland, Feldberg). SCHLUND und 
SCHMID (2003 unveröff.) konnten allerdings Haselmäuse in Nistkästen in der Nähe des Naturschutzzentrums 
Ruhestein nachweisen.

Die Haselmaus bewohnt Laub- und Mischwälder mit artenreichem Unterwuchs, strukturreiche Waldsäume

und breite artenreiche Hecken. Hier findet sie Unterschlupf und Nahrung. Haselmäuse sind sehr scheu und

dämmerungsaktiv. Am liebsten halten sie sich in dichtem Gestrüpp auf, weshalb man sie fast nie zu Gesicht

bekommt. Als geschickte Kletterer meiden Haselmäuse den Bodenkontakt. Mit ihren Artgenossen kommuni-

zieren sie in erster Linie über ihren Geruchssinn. Im Sommer schlafen Haselmäuse in kleinen selbstgebau-

ten Kugelnestern aus Zweigen, Gras und Blättern, die sie innen weich auspolstern. Manchmal ziehen sie

aber auch in Baumhöhlen oder Vogelnistkästen ein. 

2 SCHLUND, W. (2005): Haselmaus Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) in: BRAUN, M. & F. DIETERLEN (Hrsg. 2005): Die Säugetiere
Baden-Württembergs. Band 2. Insektenfresser (Insectivora), Hasentiere (Lagomorpha), Nagetiere (Rodentia), Raubtiere 
(Carnivora), Paarhufer (Artiodactyla). Ulmer-Verlag. Stuttgart. 704 S.
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„Unterwolfertsweiler“ 
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Zur Ökologie des Biber (Castor fiber) mit Bemerkungen zum Vorkommen im Gebiet.

Lebensraum
• Größere Bachniederungen und Flussauen mit 

abwechslungsreich ausgebildeten Gewässerläufen;

• Uferbereiche und Vorländer mit grabbarem Substrat.

Abb. 5: Verbreitung des Biber (Castor fiber) in
Baden-Württemberg. Da sich diese 
Nagetierart derzeit sehr dynamisch in Baden-
Württemberg ausbreitet, zeigt diese Karte von
2010 nicht den aktuellen Stand der 
Verbreitung des Bibers.

Verhalten

• Partnerbindung während der gesamten Lebensdauer;

• Aktivität überwiegend in der Dämmerung, allerdings auch tag- 
und nachtaktiv;

• Landspaziergänge sind vor allem von Jungtieren über mehrere
Kilometer bekannt.

Fortpflanzung • Geschlechtsreife mit 2 Jahren;

• 2 – 3 (-5) Jungtiere zwischen April und Juli.

Verbreitung in 
Baden-
Württemberg

• Ca. 3.500 Exemplare mit wachsender Tendenz. Die 
Ausbreitung erfolgt über die östlichen und südlichen 
Landesteile entlang der kleineren Flüsse auf der Ostalb und in 
Südbaden. Das Donautal ist weitgehend besiedelt.
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“ 
in Tettnang-Langnau Dorf Unterwolfertsweiler

1.2. Diagnose des Status im Gebiet

Für die Haselmaus ist das Plangebiet an den Rändern von Unterwolfertsweiler wenig geeignet. Auch wenn

sich dort einzelne Gehölze, bzw. Gehölzgruppen im befinden, sind diese als Habitat für die Haselmaus nur

wenig brauchbar. Die Gehölze in den Garten bieten von der Artenzusammensetzung nur wenig Nahrung für

potentiell vorkommende Haselmäuse. Auch die im südöstlichen Teil des Plangebiets befindliche Apfelplanta-

ge ist als Habitat und Nahrungsquelle für diese Art nur wenig attraktiv. All diese Gehölze stehen nicht über

Hecken oder Gehölze in Verbindung mit den Wäldern der Umgebung und bilden auch keinen Verbund unter-

einander, so dass eine potenzielle Besiedlung nur schwer möglich wäre. Es konnten im Gebiet und seiner

Umgebung keine Spuren von Haselmäusen (Winter- oder Sommerkobel, Nahrungsreste mit typischen Nage-

spuren) entdeckt werden. Daher ist davon auszugehen, dass im Plangebiet die Haselmaus nicht vorkommt.

Für den Biber kommt im Plangebiet nur der Bereich um den Wielandsbach als Lebensraum in Betracht. Die

übrigen Bereiche sind als Lebensraum für diese an Gewässer gebundene Säugetierart ungeeignet. Am Wie-

landsbach kann ein Vorkommen des Bibers nicht ausgeschlossen werden. Diese Art breitet sich derzeit in

vielen Regionen Baden-Württemberg sehr dynamisch aus, auch aus der Bodenseeregion sind inzwischen

etliche Vorkommen bekannt. Auch entlang des Flusses Argen, in welcher der Wielandsbach mündet, sind

Vorkommen diese Nagetierart bekannt. Auch wenn bei den Übersichtsbegehungen keine Nagespuren des

Bibers gefunden wurden, muss die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass der Wielandsbach bei Un-

terwolfertsweiler als Ausbreitungskorridor oder zukünftig sogar als Siedlungsraum dieser Art dient. Um eine

potenzielle Schädigung oder Störung dieser Säugetierart zu vermeiden, sollten daher keine Eingriffe oder

Veränderungen am Wielandsbach durchgeführt werden. Ein Gewässerrandstreifen von 5 m ist zu erhalten.

Falls Eingriffe an diesem Gewässer durchgeführt  werden sollten, wird eine vertiefende Untersuchung zu

möglichen Bibervorkommen notwendig.
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“ 
in Tettnang-Langnau Dorf Unterwolfertsweiler

Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird.)

Innerhalb des Geltungsbereiches wurden keinerlei Fortpflanzungsstätten von Arten dieser Gruppe registriert.

Eine Beschädigung oder Zerstörung und eine damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von

Tieren oder ihrer Entwicklungsformen kann zurzeit ausgeschlossen werden. Falls Eingriffe direkt am Wie-

landsbach geplant wären, wird eine vertiefende Untersuchung zu möglichen Bibervorkommen notwendig.

Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des der lokalen Population führt).

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Störwirkungen auf planungsrelevante Säugetierarten innerhalb Plange-

biets sind nicht gegeben. Sollten Eingriffe direkt am Wielandsbach geplant wären, wird eine vertiefende Un-

tersuchung zu Auswirkungen auf mögliche Bibervorkommen notwendig.

✔ Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatansprüche mit den Gegebenheiten vor Ort so-

wie den Untersuchungsergebnissen ist ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1

Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG unwahrscheinlich.

Bezüglich der Nutzung des Wirkraumes durch den Biber werden weiter reichende Untersuchungen

erforderlich.
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“ 
in Tettnang-Langnau Dorf Unterwolfertsweiler

2. Fledermäuse (Microchiroptera)

Die nachfolgenden Nennungen der Fledermausarten für den Bereich des Messtischblattes 8323 (SO) stam-

men entweder aus der Dokumentation der LUBW, Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege

oder sind dem Zielartenkonzept (ZAK) entnommen.

Wie in Tab. 6 dargestellt, liegen der LUBW für das Messtischblatt-Viertel jüngere Nachweise (l) von einer

Fledermausart und ältere Nachweise von 1990 bis 2000 (m) von zwei Fledermausarten vor. 11 Arten wurden

in Nachbarquadranten (NQ) nachgewiesen. Weitere fünf Arten werden ausschließlich im ZAK angegeben.

Die Artnachweise in den Nachbarquadranten sind mit "NQ" dargestellt, die aus dem ZAK stammenden Arten

sind mit "ZAK" angegeben. Datieren die Meldungen aus dem Berichtszeitraum vor dem Jahr 2000, so ist zu-

sätzlich "1990-2000" vermerkt.

Tab. 6: Die Fledermausarten Baden-Württembergs mit der Einschätzung eines potenziellen Vorkommens im Untersu-
chungsraum sowie der im ZAK aufgeführten Spezies (Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 8323 SO) mit den An-
gaben zum Erhaltungszustand. 3

Deutscher Name Wissenschaftliche
Bezeichnung

Vorkommen4 5 bzw.
Nachweis

Rote Liste
B-W 1)

FFH-
Anhang

Erhaltungszustand

1 2 3 4 5

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus ZAK 1 II / IV - - - - -

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii ZAK 2 IV + ? ? ? ?

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus NQ, ZAK 2 IV + ? ? + ?

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii NQ, ZAK 2 II / IV + + - - -

Große Bartfledermaus Myotis brandtii NQ, ZAK 1 IV + - - - -

Wasserfledermaus Myotis daubentonii NQ, ZAK 3 IV + + + + +

Großes Mausohr Myotis myotis m (1990-2000) ZAK 2 II / IV + + + + +

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus NQ, ZAK 3 IV + + + + +

Fransenfledermaus Myotis nattereri ZAK 2 IV + + + + +

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri NQ, ZAK 2 IV + ? - - -

Großer Abendsegler Nyctalus noctula NQ, ZAK i IV + - + ? -

Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii l ZAK D IV + ? + + +

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii NQ, ZAK i IV + + + + +

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus NQ, ZAK 3 IV + + + + +

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus NQ, ZAK G IV + ? + + +

Braunes Langohr Plecotus auritus m (1990-2000), ZAK 3 IV + + + + +

Graues Langohr Plecotus austriacus ZAK G IV + ? - - -

Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros ZAK 0 IV ? ? ? ? ?

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus NQ, ZAK i IV + ? ? ? ?

3 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.

4 gemäß LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg - Geodaten für die Artengruppe der 
Fledermäuse; Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege; Stand 01.03.2013

5 BRAUN & DIETERLEN (2003): Die Säugetiere Baden-Württembergs, Band I, Allgemeiner Teil Fledermäuse (Chiroptera). Eugen Ulmer 
GmbH & Co., Stuttgart, Deutschland.
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„Unterwolfertsweiler“ 
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Tab. 6: Die Fledermausarten Baden-Württembergs mit der Einschätzung eines potenziellen Vorkommens im Untersu-
chungsraum sowie der im ZAK aufgeführten Spezies (Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 8323 SO) mit den An-
gaben zum Erhaltungszustand. 6

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

1): BRAUN ET AL. (2003): Rote Liste der gefährdeten Säugetiere in Baden-Württemberg. In: BRAUN, M. & F. DIETERLEIN (Hrsg.) (2003): Die
Säugetiere Baden-Württembergs, Band 1.

0: ausgestorben oder verschollen 1: vom Aussterben bedroht 2: stark gefährdet

3: gefährdet D: Datengrundlage mangelhaft G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes

i: gefährdete wandernde Tierart R: Art lokaler Restriktion

FFH-Anhang IV: Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie FFH-Anhang II / IV: Art nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie

BNatSchG §§: streng geschützte Art nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

2.1. Ökologie der Fledermäuse

Untersuchungen zur lokalen Gemeinschaft von Fledermäusen innerhalb eines Untersuchungsraumes kön-

nen grundsätzlich nur im aktiven Zyklus der Arten vorgenommen werden. Dieser umfasst den Zeitraum von

(März -) April bis Oktober (- November) eines Jahres. Außerhalb diesem herrscht bei den mitteleuropäischen

Arten die Winterruhe.

Die  aktiven  Phasen  gliedern  sich  in  den  Frühjahrszug vom Winterquartier  zum Jahreslebensraum im

(März-) April bis Mai. Diese mündet in die Wochenstubenzeit zwischen Mai und August. Die abschließende

Phase mit der Fortpflanzungszeit endet mit dem Herbstzug in die Winterquartiere im Oktober (- November).

Diese verschiedenen Lebensphasen können allesamt innerhalb eines größeren Untersuchungsgebietes statt

finden oder artspezifisch unterschiedlich durch ausgedehnte Wanderungen in verschiedenen Räumen. Im

Zusammenhang mit einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sollten vor allem die Zeiträume der Wo-

chenstuben und des Sommerquartiers mit der Fortpflanzungsphase genutzt werden. Besonders geeignet

sind dabei die Monate Mai bis September.

6 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“ 
in Tettnang-Langnau Dorf Unterwolfertsweiler

2.2. Diagnose des Status im Gebiet

Fortpflanzungs- und Ruhestätten: Zur Ermittlung der lokalen Fledermausfauna wurden zunächst die Ge-

hölze im Gebiet nach Höhlen und Spalten abgesucht, um einen potenziellen Quartierlebensraum zu ermit -

teln. Es handelt sich bei den Gehölzen innerhalb des Plangebietes um Nadel-, Zier- und Obstbäume inner-

halb der Gärten sowie um Apfelbäume einer Plantage sowie um einzelne frei stehende Bäume. Diese wie-

sen keinerlei für Fledermäuse als Quartier geeignete Strukturen auf. Da dennoch das Übertagen von Einzel-

tieren in kleinsten, vom Boden aus nicht einsehbaren Spalten für möglich gehalten werden muss, dürfen

Baumfällungen nur außerhalb der aktiven Phase der Fledermäuse erfolgen, also nicht im Zeitraum vom 1.

März bis 31. Oktober. 

Sollten Gebäudeabrisse o.ä. geplant werden, so sind die Gebäude vorab von außen und von innen durch ei -

nen Fachgutachter zu begehen und auf eine mögliche Nutzung durch Fledermäuse zu untersuchen.

Eignung als Jagdhabitat: Darüber hinaus kommt das Gebiet potenziell als (Teil-)Jagd- und Nahrungshabi-

tat in Frage. Nahrungs- und Jagdhabitate von Fledermäusen unterliegen nicht dem Schädigungsverbot ge-

mäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, außer wenn deren Verlust eine erfolgreiche Reproduktion ausschließt und

damit zu einer erheblichen Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

Das Plangebiet dürfte keine übergeordnete Bedeutung als Nahrungshabitat für Fledermäuse besitzen. In

den Gärten, Apfelplantagen und Fettweiden dürften nur wenige potenzielle Beuteinsekten zu erwarten sein.

Einzelne Bereiche innerhalb des Planbereichs könnten zwar durchaus reich an Insekten sein, wie ein einzeln

stehender Obstbaum auf einer Viehweide, derartige Bereiche sind allerdings nur sehr kleinräumig vorhan-

den. Im Gegensatz dazu dürfte die Umgebung, welche nicht von den Planungen betroffen ist, ein bedeuten -

des und ergiebiges Jagdrevier darstellen. Nördlich und nordwestlich grenzen ausgedehnte Streuobstwiesen

mit teils alten Bäumen direkt an das Plangebiet an. Etwa 250 m nördlich des Plangebiets befindet sich ein

nach Süden ausgerichteter Waldrand, welcher ein reiches Angebot an potenziellen Nahrungsinsekten für

Fledermäuse verspricht. All diese Bereiche dürften ein deutlich ergiebigeres Jagdrevier darstellen, als die

Flächen im Planbereich.
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„Unterwolfertsweiler“ 
in Tettnang-Langnau Dorf Unterwolfertsweiler

Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird.)

Vorhabensbedingte Tötungen von Fledermäusen durch das Freiräumen des Planbereichs werden unter Be-

rücksichtigung des o.g. Rodungszeitraumes und bei Erhalt der bestehenden Bebauung ausgeschlossen. Es

kommen innerhalb des vom Vorhaben in Anspruch genommenen Gebietes keine Strukturen vor, die als Win-

terquartier  oder Wochenstube für Fledermäuse geeignet sind. Ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG (Schädigungsverbot) ist ausgeschlossen.

Dies gilt jedoch nicht für den Fall, dass bestehende Gebäude entfernt werden sollten. In Fall müssen die be-

treffenden Gebäude sowohl von außen als auch von innen im Rahmen eines Fledermausgutachtens abge-

sucht werden, um Verstöße gegen das Tötungs- und Störungsverbot zu vermeiden. 

 

Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des der lokalen Population führt.)

Signifikante negative Auswirkungen für die Fledermaus-Populationen aufgrund von bau-, anlage- und be-

triebsbedingten Wirkungen sind auch bei einer Nutzung des Gebietes als Jagdraum nicht zu erwarten. 

Der Verbotstatbestand des erheblichen Störens von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten wird für Fledermausarten nicht erfüllt. 

✔ Ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG wird ausgeschlossen.
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3. Vögel (Aves)

Im Rahmen der Erhebungen innerhalb des Untersuchungsgebietes wurde die lokale Vogelgemeinschaft mit

erfasst.

In der nachfolgenden Tabelle sind sämtliche während der Kartierperiode beobachteten Vogelarten innerhalb

des Untersuchungsraumes aufgeführt. Neben der fortlaufenden Nummer sind die Arten in alphabetischer

Reihenfolge nach dem Deutschen Namen sortiert. Den Arten ist die jeweilige wissenschaftliche Bezeich-

nung und die vom Dachverband Deutscher Avifaunisten entwickelte und von SÜDBECK ET AL (2005) veröffent-

lichte Abkürzung (Abk.) zugeordnet.

In der benachbarten Spalte ist die der Art zugeordneten Gilde abgedruckt, welche Auskunft über den Brut-

stätten-Typ gibt. Alle nachfolgenden Abkürzungen sind am Ende der Tabelle unter Erläuterungen der Ab-

kürzungen und Codierungen erklärt. 

Die innerhalb der Zeilen  gelb hinterlegten Arten sind nicht diesen Gilden zugeordnet, sondern werden als

'seltene, gefährdete, streng geschützte Arten, VSR-Arten und Kolonienbrüter' Art gesondert geführt. 

Unter dem Status wird die qualitative Zuordnung der jeweiligen Art im Gebiet vorgenommen, ob diese als

Brutvogel (B), Brutvogel in der Umgebung (BU) oder als Nahrungsgast (NG) eingestuft wird. Dabei gilt der

qualitativ höchste Status aus den Beobachtungen. Wurde z.B. eine Art zunächst bei der Nahrungssuche

(NG) im Wirkungsraum des Geltungsbereiches beobachtet, nachfolgend ein Brutplatz in der Umgebung (BU)

entdeckt, so wird diese Art unter (BU) geführt. Die  Abundanz gibt darüber hinaus eine Einschätzung über

die Anzahl der Brutpaare bzw. Brutreviere innerhalb des Geltungsbereiches mit dem Wirkungsraum (ohne

seine Umgebung). 

In der Spalte mit dem Paragraphen-Symbol (§) wird die Unterscheidung von 'besonders geschützten' Arten

(§) und 'streng geschützten' Arten (§§) vorgenommen.

Abschließend ist der kurzfristige Bestands-Trend mit einem möglichen Spektrum von „-2“ bis „+2“ angege-

ben. Die detaillierten Ausführungen hierzu sind ebenfalls den Erläuterungen der Abkürzungen und Codie-

rungen am Ende der Tabelle zu entnehmen.

Tab. 7: Vogelbeobachtungen im Untersuchungsgebiet und in der Umgebung (die Arten mit ihrem Status)

Nr. Deutscher Name
Wissenschaftliche 
Bezeichnung

Abk.7 Gilde
Status &

(Abundanz)
RL

BW8 § Trend

1 Amsel Turdus merula A zw BU? * § +1

2 Bachstelze Motacilla alba Ba h/n BU? * § -1

3 Blaumeise Parus caeruleus Bm h BU? * § +1

4 Buchfink Fringilla coelebs B zw BU? * § -1

5 Buntspecht Dendrocopos major Bs h BU? * § 0

6 Dohle Coleus monedula D h/n, g BU? * § +2

7 Eichelhäher Garrulus glandarius Ei zw BU? * § 0

7 Abkürzungsvorschlag deutscher Vogelnamen nach: SÜDBECK, P., H. ANDRETZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. 
SUDFELDT (Hrsg.) (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.

8 BAUER, H.-G., M. BOSCHERT, M. I. FÖRSCHLER, J. HÖLZINGER, M. KRAMER & U. MAHLER (2016): Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis 
der Brutvogelarten Baden-Württembergs. 6. Fassung. Stand 31. 12. 2013. – Naturschutz-Praxis Artenschutz 11.
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Tab. 7: Vogelbeobachtungen im Untersuchungsgebiet und in der Umgebung (die Arten mit ihrem Status)

8 Elster Pica pica E zw BU? * § +1

9 Feldsperling Passer montanus Fe h BU? V § -1

10 Gebirgstelze Motacilla cinerea Ge h/n, h BU? * § 0

11 Girlitz Serinus serinus Gi zw B * § -1

12 Goldammer Emberiza citrinella G b (zw) BU? V § -1

13 Grünfink Carduelis chloris Gf zw BU? * § 0

14 Grünspecht Picus viridis Gü ! BU? * §§ +1

15 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr h/n, g B * § 0

16 Haussperling Passer domesticus H g B V § -1

17 Kohlmeise Parus major K h BU? * § 0

18 Kolkrabe Corvus corax Kra zw BU?/ NG U * § +2

19 Mäusebussard Buteo buteo Mb ! NG U * §§ 0

20 Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg zw BU? * § +1

21 Rabenkrähe Corvus corone Rk zw BU? * § 0

22 Ringeltaube Columba palumbus Rt zw BU? * § +2

23 Rotkehlchen Erithacus rubecula R b BU? * § 0

24 Rotmilan Milvus milvus Rm ! NG U * §§ +1

25 Schwarzmilan Milvus migrans Swm ! NG U * §§ +2

26 Star Sturnus vulgaris S h BU? * § 0

27 Stieglitz Carduelis carduelis Sti zw BU? * § -1

28 Stockente Anas platyrhynchos Sto b BU? V § -1

29 Sumpfmeise Parus palustris Sum h BU? * § 0

30 Tannenmeise Parus ater Tm h BU? * § -1

31 Turmfalke Falco tinnunculus Tf ! BU?/ NG U V §§ 0

32 Wacholderdrossel Turdus pilaris Wd zw BU? * § -2

33 Weißstorch Ciconia ciconia Ws ! DZ V §§ +2

34 Wintergoldhähnchen Regulus regulus Wg zw BU? * § -1

35 Zaunkönig Troglodytes troglodytes Z h/n BU? * § 0

36 Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi b BU? * § 0

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Gilde: !: keine Gilden-Zuordnung, da eine Einzelbetrachtung erforderlich ist (dies gilt für seltene, gefährdete, streng geschützte Arten, VSR-Arten
und Kolonienbrüter).

b : Bodenbrüter f : Felsenbrüter g : Gebäudebrüter h/n : Halbhöhlen- / Nischenbrüter h : Höhlenbrüter

r/s : Röhricht- / Staudenbrüter zw : Zweigbrüter bzw. Gehölzfreibrüter

Status: ? als Zusatz: fraglich; ohne Zusatz: keine Beobachtung U als Zusatz: in der Umgebung

B = Brut im Geltungsbereich NG = Nahrungsgast

BU = Brut in direkter Umgebung um den Geltungsbereich DZ = Durchzügler, Überflug

Rote Liste: RL BW: Rote Liste Baden-Württembergs

* = ungefährdet V = Arten der Vorwarnliste

§: Gesetzlicher Schutzstatus 

§ = besonders geschützt §§ = streng geschützt 

Trend (Bestandsentwicklung zwischen 1985 und 2009 0 = Bestandsveränderung nicht erkennbar oder kleiner als 20 %

-1 = Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 % -2 = Bestandsabnahme größer als 50 %

+1 = Bestandszunahme zwischen 20 und 50 % +2 = Bestandszunahme größer als 50 %

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 21



Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“ 
in Tettnang-Langnau Dorf Unterwolfertsweiler

3.1. Diagnose des Status im Gebiet

Die im Untersuchungsgebiet vorgefundenen 36 Arten zählen zu unterschiedlichen Brutvogelgemeinschaften.

Dort sind einerseits Vergesellschaftungen von solchen der Siedlungsbereiche, der Gärten und Parks sowie

der siedlungsnahen und von Gehölzen bestimmten Kulturlandschaft zu finden, andererseits solche der von

Gehölzen bestimmten Bereiche und der Wälder. Reine Offenlandarten der Wiesen und Felder fehlen bis auf

die Goldammer in der Umgebung weitgehend. Von den im ZAK aufgeführten Vogelarten konnten lediglich

die Dohle und der Rotmilan registriert werden.

Innerhalb des Geltungsbereiches wurden drei Arten als Brutvögel eingestuft. Weitere 27 Arten brüteten mög-

licherweise in der Umgebung. Zwei Arten der Umgebungen sind entweder als Nahrungsgäste oder mögliche

Brutvögel eingestuft.  Weitere drei Arten sind in der Umgebungen des Geltungsbereichs als Nahrungsgäste

eingestuft und eine als Durchzügler.

Bezüglich der Brutplatzwahl nahmen unter den beobachteten Arten die Zweigbrüter (14 Arten) den größten

Anteil ein, gefolgt von den Höhlenbrütern (8 Arten) und Höhlen- und den Nischenbrütern (5 Arten). Nachfol-

gend waren die Boden- (4 Arten) und Gebäudebrüter (3 Arten). Bei dieser Übersicht sind vier Arten zwei Gil-

den zugeordnet. Bei sechs Arten ist keine Gildenzuordnung möglich.

Landesweit auf der ‚Vorwarnliste‘ (V) stehen sechs Arten: Feldsperling (BU?), Goldammer (BU?), Haussper-

ling (B), Stockente (BU?), Turmfalke (BU? NGU) und Weißstorch (DZ).

Als ‚streng geschützte‘ Arten gelten Grünspecht (BU?), Mäusebussard (NG U), Rotmilan (NG U), Schwarz-

milan (NG U), Turmfalke (NG U) und der Weißstorch (DZ). 

Innerhalb des Geltungsbereiches wurden keine direkten Vogelbruten festgestellt. Es wurden weder Nester

von Zweigbrütern noch  von Höhlenbrütern besetzte Baumhöhlen an den Bäumen im Gebiet gefunden.  Es

wurden jedoch drei Vogelarten bei einer Begehung an mehreren Stellend singend im Geltungsbereich ver-

hört und daher mit dem Status BU versehen. Hierzu zählen Girlitz, Haussperling und Hausrotschwanz. Wei-

tere Arten, die singend nur einmalig in der Umgebung verhört worden sind und bei denen der Status als Brut-

vogel der Umgebung daher fraglich blieb, erhielten die Bezeichnung BU?. Der Kolkrabe wurde in nördlicher

Richtung im Wald in der Umgebung des Geltungsbereich rufend gehört. Es bleibt dabei offen, ob diese Art

dort ihre Brutstätte hatte oder diesen Ort zur Nahrungssuche nutzte. Ein Turmfalke wurde in der Umgebung

beobachtet, wo er rüttelt über frisch gemähten Wiesen flog. Daher ist diese Art auf jeden Fall als Nahrungs-

gast einzustufen. Es ist jedoch auch möglich, dass dieser in der Umgebung seine Brutstätte hat, da diese Art

regelmäßig in offenen Landschaften mit einzelnen Gehölzen auch in der Nähe von Siedlungsbereichen nis-

tet. 
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Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird.)

Innerhalb des Geltungsbereiches wurden mögliche Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vogelarten regis-

triert. Eine Beschädigung oder Zerstörung kann nur ausgeschlossen werden, wenn Rodungen außerhalb der

Vogelbrutzeit erfolgen. Falls Gebäude abgerissen werden sollen, hat dies ebenfalls außerhalb der Brutzeit zu

erfolgen, da einige der nachgewiesenen Vogelarten Gebäude als Brutstätten nutzen. Ein möglicher Verlust

von Brutstätten ist mit der zuständigen Behörde auszugleichen.

Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des der lokalen Population führt).

Erhebliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Störwirkungen auf Vogelarten, die in an das Plangebiet an-

grenzenden Bereichen vorkommen, sind nicht zu erwarten, da die beobachteten Arten an typischerweise im

Siedlungsbereich auftretende Störungen gewöhnt sind. Das umgebende Grünland wird landwirtschaftlich ge-

nutzt, so dass die dort lebenden Arten mit den Störungen, welche um Rahmen einer agrarwirtschaftlichen

Nutzung auftreten, gewöhnt sein dürften

✔ Unter Einhaltung des Rodungszeitraumes kann ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausge-

schlossen werden.
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4. Reptilien (Reptilia)

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird entweder aufgrund

der Lage des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und / oder aufgrund nicht vor-

handener Lebensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet.

Das ZAK nennt die Zauneidechse (Lacerta agilis) als zu berücksichtigende Art. Die Felder im Bereich der Ei-

genschaften sind gelb hinterlegt.

Tab. 8: Abschichtung der Reptilienarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet und den Ha-
bitat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 9

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

X X Schlingnatter Coronella austriaca + ? + + +

X X Europäische Sumpfschildkröte Emys orbicularis - - - - -

! ? Zauneidechse Lacerta agilis + - - - -

X X Westliche Smaragdeidechse Lacerta bilineata + + + + +

X X Mauereidechse Podarcis muralis + + + + +

X X Äskulapnatter Zamenis longissimus + + + + +

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

4.1. Ökologie von Zauneidechse

Die Zauneidechse ist ausgesprochen wärmeliebend. Sie benötigt ein Mosaik aus Plätzen zum Sonnen, um

die für sie optimale Körpertemperatur zur Durchführung ihrer Aktivitäten zu erreichen. Des Weiteren ist sie

auf Verstecke angewiesen, um sich während der heißen Tageszeiten zurückziehen zu können und sich vor

Feinden zu schützen. Außerdem sind Bereiche mit grabbarem Substrat für die Eiablage sowie ein ausrei -

chendes Nahrungsangebot an Insekten notwendig.

4.2. Diagnose zum Status im Gebiet

Bislang wurde die Zauneidechse nur in zwei Nachbarquadraten des Plangebiets gefunden. Das Plangebiet

bei Unterwolfertsweiler weist  eine für ländliche Siedlungen typische Strukturvielfalt  auf,  jedoch fehlen an

mögliche Nahrungsinsekten reiche Gebiete für die diese Eidechsenart. Die umgebenden Fettwiesen werden

mehrfach im Jahr gemäht, ebenso wie einige mit Zierrasen bewachsene Flächen unmittelbar neben den Ge-

bäuden. Zwei der Gärten werden intensiv für die Hühnerhaltung genutzt. Die dort vorhandenen offenen Bo-

denstellen sind als Eiablageplatz für Zauneidechsen unbrauchbar durch permanente Störung durch das Ge-

9 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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flügel. Es sind einige wenige Holzstapel im Gebiet vorhanden. Diese grenzen an ein Gehölz neben einem

landwirtschaftlichen Gebäude. Da es sich hierbei um geeignete Habitatelemente für Zauneidechsen handelt,

wurden diese Lebensraumteile während der Begehung nach Eidechsen abgesucht. Es wurden jedoch keine

Zauneidechsen oder andere Reptilien dort nachgewiesen. Auch die als Weiden für Rinder und Pferde ge-

nutzten Grünflächen sind als Lebensraum für die Zauneidechse nur wenig geeignet. Das gilt auch für die Ap-

felplantage. Zwar stellt diese teilweise ein Mosaik aus sonnigen und schattigen Stellen dar, jedoch fehlen an

Nahrungsinsekten reiche Abschnitte. Innerhalb des Ortes außerhalb des Plangebiets befinden sich einige

Gärten mit einem Mosaik aus für Blüten besuchende Insekten attraktive Staudengewächse und einzelnen

Feldsteinen. Diese sind jedoch viel zu kleinräumig, um eine Population dieser Reptilien zu beherbergen.

Dennoch wurde bei der Begehung auch an diesen Stellen auf Zauneidechsen geachtet, jedoch wurden dort

keine Kriechtiere beobachtet.

Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatansprüche mit den Gegebenheiten vor Ort, dem fehlen-

den Vorkommen im betreffenden Meßtischblatt-Quadranten sowie den fehlenden Nachweisen bei den Bege-

hungen wird ein Vorkommen der indizierten Eidechsenart ausgeschlossen. 

Im ZAK werden außerdem noch eine weitere Reptilienart aufgeführt:  die Ringelnatter (Natrix natrix).  Diese

besonders geschützte Kriechtierart kann im Gebiet auftreten. Zur Ablage ihrer Gelege benutzt diese ungiftige

Schlangenart gelegentlich auch Strukturen in Siedlungsbereichen wie Kompost- oder Misthäufen. Sollten da-

her Ringelnattern oder deren Gelege während der Bauarbeiten im betroffenen Bereich angetroffen werden,

sind diese sachgerecht an eine von den Maßnahmen nicht betroffene Stelle umzusetzen.

✔ Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatansprüche mit  den Gegebenheiten vor Ort,

den fehlenden Vorkommen im betreffenden Meßtischblatt-Quadranten sowie den fehlenden Nach-

weisen bei den Begehungen wird ein Vorkommen der indizierten  Eidechsenart ausgeschlossen.

Somit wird auch ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs.

5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen.
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Zur Ökologie der Zauneidechse (Lacerta agilis) mit Bemerkungen zum Vorkommen im Gebiet.

Lebensraum

• Ursprüngliche Steppenart der halboffenen Landschaften;

• Trocken-warme und südexponierte Lagen, meist in 
ökotonen Saumstrukturen oder in Brachen oder 
Ruderalen;

• Auch in extensiven Grünlandflächen, Bahndämmen, 
Abbaustätten;

• Benötigt Mosaik aus grabbarem Substrat, 
Offenbodenflächen, Verstecken (Holzpolder, Steinriegel, 
Trockenmauern).

Abb. 6: Verbreitung der Zauneidechse 
(Lacerta agilis) in Baden-Württemberg und 
die Lage des Untersuchungsgebietes (roter 
Pfeil).

Verhalten

• Ende der Winterruhe ab Anfang April;

• tagaktiv;

• Exposition in den Morgenstunden;

• Grundsätzlich eher verborgener Lauerjäger.

Fortpflanzung

• Eiablage ab Mitte Mai bis Ende Juni, mehrere Gelege 
möglich;

• Eiablage in gegrabener und überdeckter Mulde;

• Jungtiere erscheinen ab Ende Juli und August.

Winterruhe
• Ab Mitte September, Jungtiere zum Teil erst im Oktober;

• Quartiere sind Nagerbauten, selbst gegrabene Höhlen, 
große Wurzelstubben und Erdspalten

Verbreitung in 
Bad.-Württ.

• In allen Landesteilen von den Niederungen bis in die 
Mittelgebirge (ca. 850 m ü. NHN).
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5. Amphibien (Amphibia)

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird entweder aufgrund

der Lage des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und /oder aufgrund nicht vor-

handener Lebensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet.

Das ZAK nennt den Nördlichen Kammmolch (Triturus cristatus), den Moorfrosch (Rana arvalis), den Kleinen

Wasserfrosch (Rana lessonae), den Laubfrosch (Hyla arborea) und den Springfrosch (Rana dalmatina) als

zu berücksichtigende Arten. Die Felder im Bereich der Eigenschaften sind gelb hinterlegt. Die Nennungen er-

folgten im ZAK und im Datenauswertebogen des angrenzenden FFH-Gebietes.

Tab. 9: Abschichtung der Amphibienarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet und den 
Habitat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 10

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

X X Geburtshelferkröte Alytes obstetricans - - - - -

X X Gelbbauchunke Bombina variegata + - - - -

X X Kreuzkröte Bufo calamita + - - - -

X X Wechselkröte Bufo viridis + - - - -

! X Laubfrosch Hyla arborea - - - - -

X X Knoblauchkröte Pelobates fuscus - - - - -

X X Moorfrosch Rana arvalis - - - - -

X X Springfrosch Rana dalmatina + + + + +

! X Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae + ? + + +

X X Alpensalamander Salamandra atra + + + + +

X X Nördlicher Kammmolch Triturus cristatus + - - - -

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich; [ * ] Vorkommen im Nachbarquadranten 

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Das ZAK für die Gemeinde Tettnang nennt vier Amphibienarten und zwei Arten werden im Managementplans

des benachbarten FFH-Gebietes genannt, jedoch liegen der LUBW keine aktuellen Vorkommen von planungs-

relevanten Amphibien für den Bereich des Messtischblattquadranten 8323 SO vor. Grundsätzlich dienen den

Amphibienarten Stillgewässer, insbesondere Kleingewässer wie Gräben, Tümpel oder kleine Seen und Tei-

che, als Lebensraum. Fließgewässer werden tendenziell gemieden. Da sich im Plangebiet lediglich der Wie-

landsbach als Fließgewässer befindet und stehende Gewässer fehlen, kann ein Vorkommen der betroffenen

Amphibienarten ausgeschlossen werden. 

Im ZAK wird außerdem noch eine weitere Art aufgeführt: der Feuersalamander (Salamandra salamandra).

10 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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Diese besonders geschützte Art kann im Gebiet auftreten. Sollten Feuersalamander während der Bauarbei-

ten im betroffenen Bereich angetroffen werden, ist diese sachgerecht an eine von den Maßnahmen nicht be-

troffene Stelle umzusetzen.

✔ Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatansprüche mit den Gegebenheiten vor Ort ist

ein Vorkommen der indizierten Arten ausgeschlossen und damit kann ein Verstoß gegen die Ver-

botstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.
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6. Neunaugen, Fische & Flusskrebse (Cyclostomata, Pisces et Crustacea)

Von  dieser  Gruppe  führt  der  Anhang  IV  der  FFH-Richtlinie  lediglich  zwei  Arten  auf.  Darunter  ist  der

Atlantische  Stör  (Acipenser  sturio)  in  Baden-Württemberg  ausgestorben  und  bei  dem Nordseeschnäpel

(Coregonus  oxyrhynchos)  ist  ein  aktuelles  oder  ehemaliges  Vorkommen  im  Baden-Württembergischen

Abschnitt des Rheins fraglich. 17 Arten werden im Anhang II der FFH-Richtlinie aufgeführt. 

Ein Vorkommen fast aller Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird entweder aufgrund der Lage des

Planungsraumes  außerhalb  des  Verbreitungsgebietes  der  Art  und  /  oder  aufgrund  nicht  vorhandener

Lebensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum abgeschichtet. 

Tab. 10: Abschichtung der Neunaugen, Fische & Flusskrebse des Anhanges II der FFH-Richtlinie nach dem Verbrei-
tungsgebiet und den Habitat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 11

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

X X Maifisch Alosa alosa - - - ? -

X X Rapfen Aspius aspius ? - + + -

X X Dohlenkrebs Austropotamobius pallipes - - - ? -

! ? Steinkrebs Austropotamobius torrentium - - - - -

X X Steinbeißer Cobitis taenia + + + + +

! ? Groppe, Mühlkoppe Cottus gobio + + + + +

X X Schrätzer Gymnocephalus schraetser ? ? ? ? ?

X X Huchen Hucho hucho - - - ? -

X X Flussneunauge Lampetra fluviatilis - - - ? -

X ? Bachneunauge Lampetra planeri + + + + +

! ? Strömer Leuciscus souffia agassizi - + + + -

X X Schlammpeitzger Misgurnus fossilis - - - - -

X X Meerneunauge Petromyzon marinus - - - ? -

X X Frauennerfling Rutilus pigus virgo ? ? ? ? ?

! ? Bitterling Rhodeus amarus + + + + +

X X Atlantischer Lachs Salmo salar - - - - -

X X Streber Zingel streber + - - - -

X X Zingel Zingel zingel ? ? ? ? ?

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Im Natura 2000-Managementplan des FFH-Gebiets 'Argen und Feuchtgebiete bei Neukirch und Langnau'

werden Lebensstätten der Groppe (Cottus gobio), des Strömers (Leuciscus souffia agassizi) und des Stein-

11 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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krebses (Austropotamobius torrentium) genannt (gelb hinterlegt).

Außer den bereits genannten Arten führt das ZAK Bachneunauge (Lampetra planeri) und Bitterling (Rhodeus

amarus) als  zu berücksichtigende Arten  auf. Die Felder im Bereich der Eigenschaften sind  ebenfalls  gelb

hinterlegt.

6.1. Ökologie der Fische, Rundmäuler und Krebstiere im Gebiet

Das Bachneunauge (Lampetra planeri) besiedelt als dämmerungs- und nachtaktives Tier überwiegend kleine

Fließgewässer. Die Larven (Querder) sind Filtrierer und leben eingegraben im Detritus des Bachsediments.

Erst nach etwa 3 bis 4 Jahren wandeln sich die Larven zum adulten Neunauge um, welches ab diesem Zeit -

punkt keine Nahrung mehr zu sich nimmt. Die Umbildung zum Adulttier beginnt im Spätsommer und ist zu

Beginn der Laichperiode im darauffolgenden Frühjahr (März bis April) abgeschlossen. Die Paarung findet

eng umschlungen unter Steinen angeheftet in der Strömung des Gewässers statt. Zum Schutz der Eier he -

ben die adulten Tiere eine Laichgrube aus, indem sie mit ihrem Saugmaul kleine Kieselsteine wegtranspor -

tieren. Kurze Zeit nach der Paarung sterben die erwachsenen Tiere. Die Laichplätze stellen dabei schnell

strömende Gewässerabschnitte mit einem steinig-kiesigen Untergrund dar, wohingegen die Larvalhabitate in

langsam fließenden Bachabschnitten mit sandigem Sediment liegen. Vor allem die heterogene Verteilung der

Bodensubstrate stellt ein wichtiges Kriterium für das Vorkommen der Art dar.

Auch für die Groppe (Cottus gobio) benötigt ebenso wie das Bachneunauge eine sehr gute Wasserqualität

und ein reich strukturiertes Bodensubstrat in schnell fließenden Bächen und kleinen Flüssen. Die Laichperio-

de liegt im Zeitraum zwischen Februar und Mai. In dieser Zeit errichten die Männchen unter großen Steinen

oder Baumwurzeln kleine Höhlen, an deren Decken die Weibchen ihre Eier anheften. Das Männchen be-

treibt  Brutpflege.  Da die Groppe keine Schwimmblase besitzt  ist,  reagiert  sie sehr empfindlich auf nicht

durchgängige Querbauwerke im Gewässer, welche für sie kaum zu überwinden sind.

Der Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) besiedelt ebenfalls kalte, schnell fließende Bäche und Flüsse

mit kiesig-steinigem Untergrund, einer Vielzahl an Versteckmöglichkeiten und einer sehr guten Wasserquali-

tät. 

Der Bitterling (Rhodeus amarus) ist ein Schwarmfisch aus flachen, stehenden bis schwach strömenden Ge-

wässern. Diese Fischart ist durch ihre einzigartige Fortpflanzung zwingend auf das Vorkommen von Groß-

muscheln angewiesen: Daher ist ein entsprechender Wirtsmuschelbestand im Gewässer Voraussetzung für

eine dauerhafte Besiedlung durch diese Fischart. Bedingt durch die Ansprüche dieser Muschelarten finden

sich Bitterlinge in sandigen bis schlammigen, nicht zu stark belasteten Gewässern.

Zur Paarungszeit suchen sich die Männchen eine Teich- oder Flussmuschel aus und verteidigen dieses ve-

hement gegenüber Konkurrenten. Sobald ein Weibchen auftaucht, wird es zur Muschel eskortiert, um Eier in

die Mantelhöhle der Muschel abzulegen. Hierzu bilden die Weibchen zur Paarungszeit eine bis zu 5 cm lan-

ge Legeröhre aus. Unmittelbar nach der Eiablage gibt das Männchen seine Spermien ab, welche über das

Atemwasser der Muschel eingesaugt werden und die Eier befruchten.

Die weitere Entwicklung des Laichs findet dann geschützt in der Muschel statt. Nach einer mehrwöchigen

Entwicklungszeit verlassen die Bitterlinge als Jungfische ihre schützende Muschel. Bei dieser Entwicklung
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des Bitterlings nehmen die Muscheln keinen Schaden, sie profitieren sogar von den kleinen Fischen, da die-

se wiederum als Wirtsfische für ihre eigenen Larven dienen können.

Der Strömer (Leuciscus souffia agassizi) ist ein Fisch aus der Familie der Karpfenfische (Cyprinidae), wel-

cher in kaltem, sauerstoffreichem Wasser lebt. Diese Art bevorzugt strukturreiche, rasch fließende Fließge-

wässer mit guter Wasserqualität. Überströmte Kiesbänke werden zum Ablaichen benötigt. Außerdem benö-

tigt der Strömer tiefere, strömungsbedingte Ruhezonen. Neben am Gewässerboden lebenden Kleintieren er-

nährt sich der Strömer auch von Insekten an der Wasseroberfläche und springt auch gelegentlich nach Beu-

teinsekten. Die wichtigsten Merkmale dieses bis zu 20 Zentimeter lange Weißfischchens sind seine gelbli-

chen Seitenlinien und die orangeroten Flossenansätze. In Baden-Württemberg ist dabei die Unterart Leucis-

cus souffia agassizi heimisch, sie kommt im Rhein- und Bodenseegebiet sowie im Neckarraum vor.

6.2. Diagnose zum Status der Fische, Rundmäuler und Krebstiere im Gebiet

Im Natura 2000-Managementplan für das Gebiet „Argen und Feuchtgebiete bei Neukirch und Langnau“ wer-

den Vorkommen von Strömer, Groppe und Steinkrebs  genannt. Die Vorkommen von Strömer und Groppe

liegen unterhalb der Zuflusses des Wielandsbaches in die Argen. Der Steinkrebs kommt im Wielandsbach

bachaufwärts von Unterwolfertsweiler vor. Es werden in diesen Managementplan keine Vorkommen des Bit-

terlings genannt, jedoch würde der Bereich im Wielandsbach bachabwärts sowie bachaufwärts beim Wie-

landsweiher als potenzielles Habitat in Frage kommen, da in diesem Bereich die Bachmuschel (Unio cras-

sus), siehe Kapitel 7.4, vorkommt, welche der Bitterling für seine Fortpflanzung benötigt. 

Der Wielandsbach ist auf der Höhe von Unterwolfertsweiler nur ein sehr kleines Fließgewässer mit von Natur

aus geringer Wasserführung. Daher ist dieses Gewässer kein Hauptlebensraum dieser die oben genannten

Fischarten. Jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Bach für die Ausbreitung und die Vernet-

zung der Metapopulation von Bedeutung ist. Auch muss bedacht werden, dass potenzielle Verschmutzungen

und Beeinträchtigungen in diesem Bereich Auswirkungen auf die Fließgewässerhabitate bachabwärts haben

würden. 

Daher kann eine Betroffenheit sowie eine Schädigung der Fischfauna und der Steinkrebspopulation nur un-

ter Einhaltung von Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden.  Daher dürfen keine Eingriffe in das

Gewässer durchgeführt werden; ein Gewässerrandstreifen von 5 m Breite ist zu erhalten. 

Sollten Eingriffe in diesem Bereich nicht vermieden werden, wird eine spezielle fischbiologische Untersu-

chung notwendig, welche nicht Gegenstand dieser vorliegenden artenschutzrechtlichen Untersuchung ist.

Bezüglich des Schutzes der Limnofauna sind die Angaben in der wasserrechtlichen Erlaubnis zu beachten

und alle Maßnahmen mit der zuständigen Fischereibehörde abzustimmen. Nur dann kann ein Verstoß gegen

die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.

✔ Nur wenn kein Eingriff in den Wielandsbach stattfindet, kann ein Verstoß gegen die Verbotstatbe-

stände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5

BNatSchG ausgeschlossen werden. Sollte  ein Eingriff  nicht zu vermeiden sein, ist ein separates

Gutachten zur Limnofauna im Rahmen eines Wasserrechtsverfahrens notwendig.
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7. Wirbellose (Evertebrata)

7.1. Käfer (Coleoptera)

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird entweder aufgrund

der Lage des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und / oder aufgrund nicht vor-

handener Lebensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet.

Das ZAK nennt den Eremit (Osmoderma eremita) und den Hirschkäfer (Anhang II) als zu berücksichtigende

Arten. Die Felder im Bereich der Eigenschaften sind gelb hinterlegt.

Tab. 11: Abschichtung der Käferarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet und den Habi-
tat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 12.

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

X X Vierzähniger Mistkäfer Bolbelasmus unicornis ? ? ? ? ?

X X Heldbock Cerambyx cerdo + - - - -

X X Scharlachkäfer Cucujus cinnaberinus ? ? ? ? ?

X X Breitrand Dytiscus latissimus ? ? ? ? ?

X X Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer Graphoderus bilineatus ? - ? ? -

X X Eremit Osmoderma eremita + - - - -

X X Alpenbock Rosalia alpina + + + + +

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Der Eremit besiedelt vor allem Baumhöhlungen alter vitaler Laubbäume mit Totholzanteilen. Somit stellen so-

wohl Eichen- und Buchenwälder, als auch Parks und Alleen mit Platanen oder Streuobstbestände geeignete

Lebensräume dar. Für die Larvalentwicklung benötigt die Art ausreichend große Mulmkörper mit einem Volu-

men von mindestens 50 Litern. Solche Höhlungen können nur erreicht werden, wenn die Bäume einen ge-

wissen Stammdurchmesser (etwa 50 - 100 cm) und ein bestimmtes Alter (150 - 200 Jahre) erreichen. Der

Eremit besiedelt zudem gerne Baumhöhlen in großer Höhe, da er sonst von anderen Arten (z.B. Regenwür-

mer und Schnellkäfer) verdrängt wird. 

Für den Eremiten nutzbare Bäume fehlen innerhalb des Plangebietes. Ein Vorkommen der Art Raum Tettn-

ang ist entsprechend der Verbreitungskarte der LUBW außerdem nicht bekannt. 

12 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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Zur Ökologie des Eremiten (Osmoderma eremita) mit Bemerkungen zum Vorkommen im Gebiet.

Lebensraum

• Die Art besiedelt wärmebegünstigte Lagen;

• nutzt besonnte alte (Laub-)Bäume in Alleen, Parks, 
Flussauen;

• Habitate in vitalen Bäume mit gleichzeitig großen 
Mulmhöhlungen (> 50 Liter);

• die Art bleibt dem Mulmkörper über zahlreiche 
Generationen standorttreu.

Abb. 7: Verbreitung des Eremiten 
(Osmoderma eremita) in Baden-Württemberg
und die Lage des Untersuchungsgebietes 
(roter Pfeil).

Flugzeit • Mai – September (Oktober).

Fortpflanzung

• Imagines erscheinen im Juli sichtbar am Mulmkörper;

• Eiablage in den Kernzonen des Mulmkörpers;

• Larvalentwicklung 3 – 4 Jahre;

• Nahrung sind verpilzte Holzreste.

Verbreitung in 
Baden-
Württemberg

• Landesweit sind nur einzelne und verinselte Vorkommen 
der Art dokumentiert.

• Aufgrund der verborgenen Lebensweise, der geringeren 
Beachtung in der Vergangenheit sowie der wenigen 
Spezialisten für eine sichere Taxierung wird eine weitere 
Verbreitung der Art vermutet

Zur Ökologie des Hirschkäfers (Lucanus cervus) mit Bemerkungen zum Vorkommen im Gebiet.

Lebensraum

• Besiedlungen der Wärme begünstigten Lagen im Umfeld 
der großen Flußtäler;

• Altbestände in Laubwäldern, vorzugsweise mit hohem 
Eichenanteil;

• besonnte Waldränder, Parks, Obstwiesen und 
Altbestände in (Villen-)Gärten mit absterbenden Bäumen.

Abb. 8: Verbreitung des Hirschkäfers 
(Lucanus cervus) in Baden-Württemberg und
die Lage des Untersuchungsgebietes.

Flugzeit • Ende April bis Mitte August;

• Die Lebensdauer der Käfer beträgt nur wenige Wochen.

Fortpflanzung

• Imagines erscheinen ab Mai an Rendezvous-Plätzen, das
sind Saftlecken an alten Eichen;

• Eiablage in morschen Wurzelstöcken, vorwiegend 
Laubhölzer und insbesondere Eichen in mindestens 40 
cm Tiefe;

• Larvalentwicklung 5 - 7 Jahre;

• Nahrung ist morsches, verpilztes Holz.

Verbreitung in 
Baden-
Württemberg

• Landesweit in allen wärmebegünstigten Tallagen 
regelmäßig verbreitet. 

• Schwerpunkte sind die Oberrheinebene die Neckar-
Tauber-Gäuplatten, das Keuper-Lias-Land und die 
Schwarzwaldvorberge.

Der Hirschkäfer kommt in wärmebegünstigten Wäldern mit einem hohen Anteil an Alt- und Totholz vor. Obst -

wiesen mit absterbenden Bäumen werden alternativ ebenfalls genutzt. Die Bäume im Plangebiet weisen kei-

ne größeren Totholzanteile auf. Für die Weibchen des Hirschkäfers ist ein träges Ausbreitungsverhalten aus-

gehend von bestehenden Populationen bekannt. Bisherige Studien ermittelten maximale Flugdistanzen der
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Weibchen von wenig mehr als 700 m13. Somit gestaltet sich das Erschließen neuer geeigneter Lebensräume

als schwierig, sofern keine geeigneten Trittsteinbiotope vorhanden sind. Da die Vorkommen in den Nachbar-

Messtischblättern über 5 km Kilometer entfernt liegen, wird ein Vorkommen des Hirschkäfers im Plangebiet

ausgeschlossen.

Für den Hirschkäfer nutzbare Bäume mit Totholzanteilen bzw. Wurzelstubben als Larvalhabitat fehlen inner-

halb des Plangebietes vollständig. Ein Vorkommen der Art ist Raum nicht bekannt. Ein Vorkommen der Art

im Wirkungsbereich des Planungsraumes wird ausgeschlossen.14

Im ZAK ist außerdem der Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) aufgeführt. Diese

Schwimmkäferart braucht nährstoffarme Stillgewässer mit ausgedehnten, besonnten Flachwasserbereichen

und gut entwickelter Unterwasservegetation. Da im Umkreis keine Vorkommen dieser Schwimmkäferart be-

kannt sind und dessen Lebensraum im Plangebiet nicht vorhanden ist, kann ein Vorkommen ausgeschlos-

sen werden.

✔ Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatansprüche mit den Gegebenheiten vor Ort ist

ein Vorkommen der indizierten Arten ausgeschlossen und damit kann ein Verstoß gegen die Ver-

botstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.

13 Rink, M. & Sinsch, U. (2007): Radio-telemetric monitoring of dispersing stag beetles: implications for conservation. Journal of 
Zoology 272, S. 235-243

14 ZECHNER, L., G. FACHBACH & R. LAZAR (2000): Verbreitung und Habitatansprüche der Östlichen Grille (Modicogryllus frontalis) in der 
Steiermark, Österreich (Saltatoria, Gryllidae), Joannea Zool., 2, S. 37-69.
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7.2. Schmetterlinge (Lepidoptera)

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird entweder aufgrund

der Lage des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und / oder aufgrund nicht vor-

handener Lebensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet.

Das ZAK nennt den Dunklen Wiesenknopfbläuling (Maculinea nausithous) und den Hellen Wiesenknopfbläu-

ling (Maculinea nausithous) sowie den Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) als zu berücksichti-

gende Arten. Die Felder im Bereich der Eigenschaften sind gelb hinterlegt.

Tab. 12: Abschichtung der Schmetterlinge des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet und den
Habitat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 15.

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

X X Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero - - - - -

X X Haarstrangeule Gortyna borelii + ? + + +

X X Eschen-Scheckenfalter Hypodryas maturna - - - - -

X X Gelbringfalter Lopinga achine - - - - -

X X Großer Feuerfalter Lycaena dispar + + + + +

X X Blauschillernder Feuerfalter Lycaena helle + + + + +

X X Schwarzfleckiger Ameisenbläuling Maculinea arion + - - - -

? ? Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling Maculinea nausithous + + ? + +

! ? Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling Maculinea teleius + + ? + +

X X Apollofalter Parnassius apollo - - + - -

X X Schwarzer Apollo Parnassius mnemosyne + - + + -

? ? Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina + ? ? + ?

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Beide Wiesenknopfbläulingsarten benötigen als Raupenfutterpflanze den Großen Wiesenknopf (Sanguisor-

ba officinalis) auf extensiv genutztem Grünland. Die Futterpflanze darf sowohl zur Eiablagezeit als auch zur

Raupenzeit dieser Tagfalter nicht abgemäht werden. Aus diesen Grund sind die intensiv genutzten Grünland-

areale im Planbereich (und dessen Umgebung) auch beim potenziellen Vorkommen der Nahrungspflanze als

Lebensraum für die beiden Bläulingsarten ungeeignet, auch wenn diese Falter in den FFH-Gebieten im Um-

kreis vereinzelt vorkommen.

Der Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) wird ebenfalls im ZAK aufgeführt. Diese Schwärmerart

benötigt als Lebensraum warme, sonnige, feuchte Standorte wie Hochstaudenfluren an Bächen und Wiesen-

gräben,  niedrigwüchsige Röhrichte,  Kies-  und Feuchtschuttfluren  sowie  Unkrautgesellschaften  an Fluss-

15 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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ufern. Auch an Sekundärstandorten wie Materialentnahmestellen, Bahn- und Hochwasserdämmen und In-

dustriebrachen kommen als Lebensraum für die Nachtfalterart in Frage. Futterpflanzen der Raupen sind

Nachtkerzengewächse wie Weidenröschen (Epilobium-Arten) und die Gewöhnliche Nachtkerze (Oenothera

biennis-Gruppe). 

Das eher kühle Klima im Plangebiet macht ein Vorkommen dieser Art dort eher unwahrscheinlich. Die für

diese Art am besten geeigneten potenziellen Habitate befinden im Ort innerhalb des bereits vorhandenen

Baubestandes. Nur wenige Ruderalstellen innerhalb des Plangebiets sind für diese Art potenziell geeignet

und selbst diese sind stark von Gräsern dominiert, welche ein Aufkommen von möglichen Raupenfutterpflan-

zen eher unterdrücken. Die Vegetation am Ufer des Wielandsbachs ist ebenfalls stark von verschiedenen

Grasarten geprägt und damit kaum als Raupenhabitat für den Nachtkerzenschwärmer geeignet. Daher ist

ein Vorkommen dieser Art unwahrscheinlich, wenngleich dies nicht völlig ausgeschlossen werden kann.

Zur Ökologie des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings (Maculinea nausithous) mit Bemerkungen zum Vorkommen
im Gebiet.

Lebensraum

• Offenlandart mit Besiedlung von extensivem Grünland;

• bevorzugte Biotopstrukturen sind feuchte Mähwiesen, 
Grabenränder und junge Feuchtwiesenbrachen

• Wiesenknopf ist sowohl Larvenfutterpflanze als auch Falter-
Nektarquelle.

Abb. 9: Verbreitung des Dunklen Wiesen-
knopf-Ameisen-Bläulings (Maculinea nausi-
thous) in Baden-Württemberg und die Lage 
des Untersuchungsgebietes (roter Pfeil).

Flugzeit • Anfang Juli bis Mitte August;

• eine Falter-Jahresgeneration.

Fortpflanzung

• Monophagie mit Fixierung auf den Großen Wiesenknopf 
(Sanguisorba officinalis).

• Eiablage meist 1 – 4 (-6) in die aufgehenden Einzelblüten;

• 2. Raupenstadium schmarotzend an der Brut der Rotgelben 
Knotenameise (Myrmica rubra). Die Raupen lassen sich durch 
die Ameisen in den Bau eintragen;

• das Ameisennest wird erst nach dem Schlupf zum Falter 
verlassen.

Verbreitung in 
Baden-
Württemberg

• Verbreitungsschwerpunkte sind die Oberrheinebene, der 
Kraichgau, das Bodenseegebiet und Teile des Schwäbisch-
Fränkischen Waldes;

• Gesamtpopulation zurzeit stabil;

• zahlreiche vitale Kernpopulationen vorhanden.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Seite 36



Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
„Unterwolfertsweiler“ 
in Tettnang-Langnau Dorf Unterwolfertsweiler

Zur Ökologie des Hellen Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings (Maculinea teleius) mit Bemerkungen zum Vorkommen im
Gebiet.

Lebensraum

• Offenlandart;

• Besiedlung von extensivem feuchtem Grünland;

• bevorzugte Biotopstrukturen sind feuchte Mähwiesen, 
Grabenränder, junge Feuchtwiesenbrachen

• der Große Wiesenknopf ist sowohl Larvenfutterpflanze als
auch Falter-Nektarquelle.

Abb. 10: Verbreitung des Hellen 
Wiesenknopf-Ameisen-Bläulings (Maculinea 
teleius) in Baden-Württemberg und die Lage 
des Untersuchungsgebietes (roter Pfeil).

Flugzeit • Ende Juni bis Ende Juli;

• eine Falter-Jahresgeneration.

Fortpflanzung

• Monophagie mit Fixierung auf den Großen Wiesenknopf 
(Sanguisorba officinalis).

• Eiablage mit Legebohrer einzeln in die nicht aufgeblühten 
Einzelköpfchen;

• nur 1 Larvalentwicklung pro Blütenkopf möglich;

• nach 3 bis 4 Wochen schmarotzend an der Brut von 
Knotenameisen. Die Art bevorzugt die Trockenrasen-
Knotenameise (Myrmica scabrinodis) vor der der 
Rotgelben Knotenameise (Myrmica rubra). Die Raupen 
lassen sich durch die Ameisen in den Bau eintragen.

Verbreitung in 
Baden-
Württemberg

• Verbreitungsschwerpunkte sind die Mittlere 
Oberrheinebene, Teile des Kraichgaus, wenige Orte im 
Bodenseegebiet und in Oberschwaben;

• Kernpopulationen am Oberrhein.

Der Helle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling scheidet innerhalb des Untersuchungsgebietes als boden-

ständige Art aus, da die für eine Reproduktion erforderliche Raupenfutterpflanze Großer Wiesenknopf 

(Sanguisorba officinalis) im Gebiet ebenso fehlt, wie die in der zweiten Phase der Larvalentwicklung 

erforderlichen Stämme der Knotenameise (Myrmica species).

✔ Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatansprüche mit den Gegebenheiten vor Ort ist

ein Vorkommen der indizierten Arten ausgeschlossen und damit kann ein Verstoß gegen die Ver-

botstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.
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7.3. Libellen (Odonata)

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird entweder aufgrund

der Lage des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und / oder aufgrund nicht vor-

handener Lebensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet.

Das ZAK nennt u.a. die Sibirische Winterlibelle (Sympecma paedisca) als zu berücksichtigende Art. Die Grü-

ne Flussjungfer  (Ophiogomphus cecilia)  wurde im betreffenden Messtischblattquadranten nachgewiesen.

Außerdem wird die Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)  (Anhang II-Art) diskutiert.  Die Felder im Be-

reich der Eigenschaften sind gelb hinterlegt.

Tab. 13: Abschichtung der Libellen des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet und den Habitat-
Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 16.

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

X X Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes + + + + +

X X Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis + - - - -

X X Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis + + + + +

! ? Grüne Flussjungfer Ophiogomphus cecilia + + + + +

! ? Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca - - - - -

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Die  Sibirische  Winterlibelle  (Sympecma  paedisca)  benötigt  als  Le-

bensraum Uferriede, Seen, Weiher und Niedermoore. In diesen Habi-

taten lebt die Larve in kleinen, flachen Wasserkörpern, welche sich im

Frühjahr bei hohem Wasserstand bilden und im Herbst trocken fallen.

Da diese speziellen Lebensräume im Plangebiet fehlen, kann diese

Art dort ausgeschlossen werden.

Die  Helm-Azurjungfer  (Coenagrion  mercuriale)  benötigt quell-  und

Grundwasser beeinflusste Bäche und Gräben mit submerser Vegetati-

on. Die Kombination dieser Habitatansprüche war im Plangebiet nicht

gegeben, daher kann ein Vorkommen dieser Art dort ausgeschlossen

werden. Da Vorkommen aus dem betreffenden Messtischquadranten

vorliegen, ist allenfalls das Auftreten von in Ausbreitung befindlichen

Einzeltieren möglich.

16 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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Die Grüne Flussjungfer besiedelt Fließgewässer unterschiedlicher Größenordnung, vom kleinen Bach bis hin

zu großen Flüssen und Strömen. Von besonderer Bedeutung ist die Beschaffenheit des Sohlsubstrates: ihre

Larven wachsen in sandig-kiesigen Bereichen der Gewässersohle heran, wo sie sich eingraben und auf

Beute warten. Die Gewässersohle sollte wenn überhaupt, dann nur schütter bewachsen sein. Bevorzugt

werden Gewässerabschnitte mit lockerem Baumbestand, sodass sonnige Bereiche erhalten bleiben.

Der Wielandsbach als einziges Gewässer im Plangebiet weist teilweise sandig-kiesige Gewässersohle auf.

Eine potenzielle  Eignung als  Habitat  ist  gegeben.  Diese Libellenart  wurde bereits  auf  den betreffenden

Messtischblattquadranten und in den benachbarten FFH-Gebieten nachgewiesen. Die Kartierungen erfolg-

ten vor der Flugzeit dieser Art, daher konnte bei den Begehungen das Plangebiet nicht nach Vorkommen

dieser Libellenart untersucht werden. Daher wird ein  Vorkommen der Art in dem Plangebiet nicht ausge-

schlossen. Eine Betroffenheit sowie eine Schädigung der Libellenfauna kann somit nur unter Einhaltung von

Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. Wie zum Schutz der anderen aquatischen Organismen

liegt zugrunde, dass planungsbedingt keine Eingriffe in das Gewässer durchgeführt werden sollen; ein Ge-

wässerrandstreifen von 5 m Breite ist innerorts zu erhalten. 

Sollten Eingriffe in diesem Bereich nicht vermieden werden können, wird eine eigene Untersuchungen des

Gewässers notwendig, welche nicht Gegenstand dieser vorliegenden artenschutzrechtlichen Untersuchung

gewesen ist. Bezüglich des Schutzes der Limnofauna sind die Angaben in der wasserrechtlichen Erlaubnis

zu beachten und alle Maßnahmen mit der zuständigen Fischereibehörde abzustimmen. Nur dann kann ein

Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1

Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.

Abb. 12: Wielandsbach bei Unterwolfertsweiler kurz vor der Unterquerung der Unterwolfersweiler Straße
Richtung Südwesten

✔ Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatansprüche mit den Gegebenheiten vor Ort ist

ein Vorkommen der indizierten Arten ausgeschlossen und damit kann ein Verstoß gegen die Ver-

botstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.
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7.4. Weichtiere (Mollusca)

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Arten dieser Gruppe im Wirkungsbereich wird entweder aufgrund

der Lage des Planungsraumes außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (V) und / oder aufgrund nicht vor-

handener Lebensraumstrukturen für ein Habitat der Art im Planungsraum (H) abgeschichtet.

Das ZAK nennt die Kleine Flussmuschel (Unio crassus) und die Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus)

als zu berücksichtigende Arten. Die Felder im Bereich der Eigenschaften sind gelb hinterlegt. 

Tab. 14: Abschichtung der Weichtiere des Anhanges IV der FFH-Richtlinie nach dem Verbreitungsgebiet und den Habi-
tat-Eigenschaften (ggf. mit den Angaben zum Erhaltungszustand) 17.

Eigenschaft
Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung

Erhaltungszustand

V H 1 2 3 4 5

! ? Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus ? ? - ? -

! ? Kleine Flussmuschel / Bachmuschel Unio crassus - - - - -

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

V mit [ X ] markiert: Plangebiet liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art.

H mit [ X ] markiert: Habitat-Eigenschaften für ein Artvorkommen fehlen im Wirkungsbereich des Plangebietes.

[ ! ] Vorkommen nicht auszuschließen; [ ? ] Überprüfung erforderlich

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden und „rot“ [ - ] einen
ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines Parameters zu, wird dieser als unbekannt
(grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der
Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

Zur Ökologie der Bachmuschel (Unio crassus) mit Bemerkungen zum Vorkommen im Gebiet.

Lebensraum

• Lebensraum sind sauerstoffreiche, saubere und mäßig 
bis schnell fließende Gewässer;

• ist fast nur noch in Gewässeroberläufen zu finden;

• Kommt extrem selten auch in sauberen Seen vor;

• Fließgewässer mit ausreichendem Anteil an 
Wirtsfischbeständen;

• Von planaren Tallagen bis in submontane Berglagen.

Abb. 12: Verbreitung der Bachmuschel (Unio crassus) 
in Baden-Württemberg und die Lage des 
Untersuchungsgebietes.

Lebensweise

• Lebt als ausgewachsene Muschel halb eingegraben in 
sandigen bis kiesigen Bereichen der Gewässersohle;

• ernährt sich als Filtrierer von Plankton und organischen 
Schwebeteilchen;

• die Art ist strikt getrenntgeschlechtlich, wobei das 
Weibchen die Spermien des Männchens aufnimmt und 
sich in ihren Kiemen die Muschellarven entwickeln;

• die Muschellarven werden ausgestoßen und leben 4 bis
6 Wochen parasitär in den Kiemen der Wirtsfische;

• anschließend verbringen Jungmuscheln mehrere Jahre 
in der Gewässersohle bis sie sich an deren Oberfläche 
ausrichten;

• Lebenserwartung liegt bei bis zu 30 Jahren.

Verbreitung in 
Baden-
Württemberg

• Verbreitungsschwerpunkte sind die mittlere 
Oberrheinebene sowie das Alpenvorland;

• es liegen zwei Unterarten vor: Unio crassus nanus im 

17 gemäß: LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2013): FFH-Arten in Baden 
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.
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Rheineinzugsgebiet und Unio crassus cytherea im 
Donaueinzugsgebiet;

• war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine der häufigsten
Flussmuschelarten, ging aber in ihrem Vorkommen auf 
Grund von vermehrten Stoffeinträgen ins Gewässer, 
wasserbaulichen Maßnahmen und Verringerung der 
Wirtsfischdichte bis heute stark zurück;

• vermehrt nur noch dünne, überalterte Restbestände.

Die Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus)  lebt in dichten Wasserpflanzenbeständen der Verlandungs-

zonen vegetationsreicher klarer Stillgewässer von Flussauen und Seen sowie in langsam fließenden Wie-

sengräben. Die nächstgelegenen Vorkommen befinden sich auf dem Bodanrück und an der Donau. Damit

sind weder Vorkommen in der näheren Umgebung bekannt noch sind die Lebensraumansprüche dieser

Schneckenart erfüllt. Daher kann ausgeschlossen werden, das die  Zierliche Tellerschnecke im Plangebiet

vorkommt. 

Im ZAK werden drei Windelschneckenarten (Vertigo moulinsiana,  V. angustior und V. geyeri) als Anhang II

Arten aufgeführt. Diese Arten benötigen ausgedehnte Riedflächen als Lebensraum, welche im Plangebiet

nicht vorhanden sind. Daher wird ein Vorkommen dieser Arten im Plangebiet ausgeschlossen.

Zwei Vorkommen der  Bachmuschel (Unio crassus) sind aus den sich in der Nähe von Unterwolfertsweiler

befindlichen FFH-Gebiet  »Argen und Feuchtgebiete bei Neukirch und Langnau« bekannt. Ein Bestand be-

findet sich am Ausfluss des Wielandsweiher in den Wielandsbach. Diese bachaufwärts gelegene Stelle be-

findet sich etwa 1,4 km östlich von dem Plangebiet in Unterwolfertsweiler. Ein weiterer Bestand befindet sich

etwa 2 km nordwestlich im Wielandsbach vor dessen Mündung in die Argen. Durch diese zwei Bestände der

Bachmuschel ist Wielandsbach auf seiner gesamten Länge von Bedeutung für die Vernetzung der Metapo-

pulationen dieser Molluskenart. Daher kann eine Betroffenheit sowie eine Schädigung der Bachmuschel nur

unter Einhaltung von Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. Wie zum Schutz der anderen aqua-

tischen Organismen gilt, dass keine Eingriffe in das Gewässer durchgeführt werden dürfen; ein Gewässer-

randstreifen von 5 m Breite ist zu erhalten. 

Sollten Eingriffe in diesem Bereich nicht vermieden werden können, wird eine eigene Untersuchungen des

Gewässers notwendig, welche nicht Gegenstand dieser vorliegenden artenschutzrechtlichen Untersuchung

gewesen ist. Bezüglich des Schutzes der Limnofauna sind die Angaben in der wasserrechtlichen Erlaubnis

zu beachten und alle Maßnahmen mit der zuständigen Fischereibehörde abzustimmen. Nur dann kann ein

Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1

Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.

✔ Aufgrund des Vergleichs der artspezifischen Habitatansprüche mit den Gegebenheiten vor Ort ist

ein Vorkommen der indizierten Arten ausgeschlossen und damit kann ein Verstoß gegen die Ver-

botstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.
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IV. Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung

Tab. 15: Zusammenfassung der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung

Tier- und Pflanzengruppen Betroffenheit Ausmaß der Betroffenheit (Art, Ursache)

Farne und Blütenpflanzen nicht betroffen • keines

Vögel ggf. betroffen • Potenzieller  Verlust  eines  Teil-Nahrungshabitats
und  Teil-Lebensraumes  für  Vogelarten  durch
Gehölzrodungen, Gebäudeabrisse und Flächen-
versiegelungen.

Säugetiere (ohne Fledermäuse) nicht betroffen * keines

Fledermäuse ggf. betroffen • Potenzieller  Verlust  eines  Teil-Jagdhabitats  und
Beeinträchtigung  einer  potenziellen  Leitstruktur
für Fledermausarten durch Gehölzrodungen und
Flächenversiegelung.

Reptilien nicht betroffen keines

Amphibien nicht betroffen keines

Fische, Rundmäuler & Krebstiere nicht betroffen * keines

Wirbellose Käfer nicht betroffen keines

Schmetterlinge nicht betroffen keines

Libellen nicht betroffen * keines

Weichtiere nicht betroffen * keines

Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Einhaltung der unten genannten Ver-

meidungs- und Minimierungsmaßnahmen, durch das geplante Vorhaben kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG vorbereitet wird.

*Diese Tiergruppen sind nur dann nicht betroffen, wenn keine Eingriffe am Wielandsbach durchgeführt wer-

den. Sollten Eingriffe in diesem Bereich nicht vermieden werden können, wird eine eigene Untersuchungen

des Gewässers notwendig, welche nicht Gegenstand dieser vorliegenden artenschutzrechtlichen Untersu-

chung gewesen ist. Bezüglich des Schutzes der Limnofauna sind die Angaben in der wasserrechtlichen Er -

laubnis zu beachten und alle Maßnahmen mit der zuständigen Fischereibehörde abzustimmen. Nur dann

kann ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und §

44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.

CEF- / FCS-Maßnahmen sowie Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen:

• Zum  Schutz  von  Vögeln  und  Fledermäusen  sind  notwendige  Gehölzrodungen  ausschließlich

außerhalb der Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen, also nicht im Zeitraum vom

01. März bis 31. Oktober, zulässig.

• Sollten Gebäude entfernt werden müssen, müssen diese von außen und von innen durch einen

Fachgutachter nach ruhenden Fledermäusen abgesucht werden, um Verstöße gegen das Tötungs-

und Störungsverbot zu vermeiden. 
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V. Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg für Tettnang

Tab. 16: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung ZAK-
Status

Krite-
rien ZIA

Rote Liste
FFH-RL BG

D BW

Zielarten Säugetiere

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus LA 2 - 1 1 II, IV §§

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii LB 2a, 3 - 3 2 II, IV §§

Biber Castor fiber LB 2, 4 x 3 2 II, IV §§

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus LB 2 - V 2 IV §§

Fransenfledermaus Myotis nattereri LB 2 - 3 2 IV §§

Graues Langohr Plecotus austriacus LB 2 - 2 1 IV §§

Große Bartfledermaus Myotis brandtii LB 2 - 2 1 IV §§

Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros LB 2 - 1 0 IV §§

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Großes Mausohr Myotis myotis N 6 - 3 2 II, IV §§

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri N 2a - G 2 IV §§

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii N 2a - 2 2 IV §§

Zielarten Vögel

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Braunkehlchen Saxicola rubetra LA 2 x 3 1 - §

Grauammer Emberiza calandra LA 2 - 3 2 - §§

Kiebitz Vanellus vanellus LA 2 - 2 2 - §§

Knäkente Anas querquedula LA 2 - 2 1 - §§

Krickente Anas crecca LA 2 x 3 1 - §

Rebhuhn Perdix perdix LA 2 x 2 2 - §

Zwergdommel Ixobrychus minutus LA 2 x 1 1 I §§

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Tafelente Aythya ferina LB 2 - - 2 - §

Wasserralle Rallus aquaticus LB 2 - V 2 - §

Wendehals Jynx torquilla LB 2,3 x 2 2 - §§

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Baumfalke Falco subbuteo N 6 - 3 3 - §§

Baumpieper Anthus trivialis N 6 - V 3 - §

Dohle Coloeus monedula N 6 - - 3 - §

Feldlerche Alauda arvensis N 6 - 3 3 - §

Grauspecht Picus canus N 5,6 - 2 V I §§

Kolbenente Netta rufina N 5,7 - - - - §

Kuckuck Cuculus canorus N 6 - V 3 - §

Lachmöwe Larus ridibundus N 6 - - 3 - §

Mehlschwalbe Delichon urbicum N 6 - V 3 - §
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Tab. 16: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Rauchschwalbe Hirundo rustica N 6 - V 3 - §

Rauhfußkauz Aegolius funereus N 7 - - V I §§

Ringdrossel Turdus torquatus N 7 - - V - §

Rohrweihe Circus aeruginosus N 6 x - 3 I §§

Rotmilan Milvus milvus N 5 - - - I §§

Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis N 7 x - V - §§

Steinkauz Athene noctua N 6 - 2 V - §§

Teichhuhn Gallinula chloropus N 6 - V 3 - §§

Weißstorch Ciconia ciconia N 7 x 3 V I §§

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis N 2a - - 2 - §

Zielarten Amphibien und Reptilien

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Moorfrosch Rana arvalis LA 2 x 2 1 IV §§

Europ. Sumpfschildkröte Emys orbicularis LA 2 - 1 1 II, IV §§

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Kammmolch Triturus cristatus LB 2 - 3 2 II, IV §§

Laubfrosch Hyla arborea LB 2 x 2 2 IV §§

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae N 6 - G G IV §§

Springfrosch Rana dalmatina N 6 x 3 3 IV §§

Zauneidechse Lacerta agilis N 6 - 3 V IV §§

Zielarten Libellen

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca LA 2,3 x 2 1 IV §§

Zielarten Tagfalter und Widderchen

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

He. Wie.-Ameisen-Bläuling Maculinea teleius LA 2,3 x 2 1 II, IV §§

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Du. Wie. Ameisen-Bläuling Maculinea nausithous LB 3 x 3 3 II, IV §§

Zielarten Totholzkäfer

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Juchtenkäfer Osmoderma eremita LB 2 - 2 2 II*, IV §§

Zielarten Wasserschnecken und Muscheln

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Bachmuschel Unio crassus LA 2,3 x 1 1! II, IV §§

Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus LA 1,2 - 1 2! II, IV §§

Zielarten Sonstiger Artengruppen

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Schmalbindiger Breitflügel-
Tauchkäfer

Graphoderus bilineatus LA 1 - 1 oE II, IV §§
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Tab. 26: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Weitere europarechtlich geschützte Arten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Braunes Langohr Plecotus auritus - - - V 3 IV §§

Großer Abendsegler Nyctalus noctula - - - - i IV §§

Haselmaus Muscardinus avellanarius - - - V G IV §§

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus - - - 3 3 IV §§

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus - - - oE G IV §§

Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina - - - - V IV §§

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii - - - G i IV §§

Wasserfledermaus Myotis daubentonii - - - - 3 IV §§

Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii - - - D D IV §§

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus - - - G i IV §§

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - - - - 3 IV §§

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

ZAK (landesweite Bedeutung der Zielarten – aktualisierte Einstufung, Stand 2005, für Fledermäuse und Vögel Stand 2009): 

LA Landesart  Gruppe  A;  vom Aussterben  bedrohte  Arten  und  Arten  mit  meist  isolierten,  überwiegend  instabilen  bzw.  akut
bedrohten Vorkommen, für deren Erhaltung umgehend Artenhilfsmaßnahmen erforderlich sind.

LB Landesart Gruppe B; Landesarten mit noch mehreren oder stabilen Vorkommen in einem wesentlichen Teil der von ihnen
besiedelten ZAK-Bezugsräume sowie Landesarten, für die eine Bestandsbeurteilung derzeit nicht möglich ist und für die kein
Bedarf für spezielle Sofortmaßnahmen ableitbar ist.

N Naturraumart; Zielarten mit besonderer regionaler Bedeutung und mit landesweit hoher Schutzpriorität.

Kriterien (Auswahlkriterien für die Einstufung der Art im Zielartenkonzept Baden-Württemberg, s.a. Materialien: Einstufungskriterien):

Zur  Einstufung  als  Landesart:  1  (sehr  selten);  2  (hochgradig  gefährdet);  3  (sehr  hohe  Schutzverantwortung);  4
(landschaftsprägende Habitatbildner).

Zur  Einstufung  als  Naturraumart:  2a  (2,  aber  noch  in  zahlreichen  Naturräumen  oder  in  größeren  Beständen);  5  (hohe
Schutzverantwortung, aber derzeit ungefährdet); 6 (gefährdet); 7 (naturräumliche Charakterart).

ZIA (Zielorientierte Indikatorart): Zielarten mit besonderer Indikatorfunktion, für die in der Regel eine deut liche Ausdehnung ihrer
Vorkommen anzustreben ist; detaillierte Erläuterungen siehe Materialien: Einstufungskriterien).

Rote Liste D: Gefährdungskategorie in Deutschland (Stand 12/2005, Vögel Stand 4/2009).

Rote Liste BW: Gefährdungskategorie in Baden-Württemberg (Stand 12/2005, Vögel Stand 4/2009). 

FFH Besonders geschützte Arten nach FFH-Richtlinie (Rat der europäischen Gemeinschaft 1992, in der aktuellen Fassung, Stand
5/2004): II (Anhang II), IV (Anhang IV), * (Prioritäre Art).

EG Vogelarten nach Anhang I der EG Vogelschutzrichtlinie, 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979, in der aktuellen Fassung,
Stand 4/2009).

BG Schutzstatus nach BNatSchG in Verbindung mit weiteren Richtlinien und Verordnungen (Stand 8/2005); für die Aktualität der
Angaben  wird  keine  Gewährleistung  übernommen,  zu  den  aktuellen  Einstufungen  siehe  Wisia  Datenbank  des  BfN:
www.wisia.de.

Gefährdungskategorien  (Die  Einzeldefinitionen  der  Einstufungskriterien  sind  zwischen  den  Artengruppen  sowie  innerhalb  der
Artengruppen zwischen der bundesdeutschen und der landesweiten Bewertung teilweise unterschiedlich und sind den jeweiligen
Originalquellen zu entnehmen):

0 ausgestorben oder verschollen

1 vom Aussterben bedroht

2 stark gefährdet

3 gefährdet

V Art der Vorwarnliste

D Datengrundlage mangelhaft; Daten defizitär, Einstufung nicht möglich

G Gefährdung anzunehmen
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Tab. 26: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

- nicht gefährdet

i gefährdete wandernde Art (Säugetiere)

! besondere nationale Schutzverantwortung

oE ohne Einstufung
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung „Unterwolfertsweiler‟
in Tettnang - Langnau

1. EINLEITUNG 

1.1. Anlass und Rechtsgrundlagen

Anlass für die vorliegende Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ist die Aufstellung einer Klarstellungs-, Entwicklungs- und Er-

gänzungssatzung im Tettnanger Orsteil  Langau - Unterwolfertsweiler  im Bodenseekreis. Durch die Satzung soll für die

Ortschaft eine maßvolle Innenentwicklung ermöglicht werden und die bauplanungsrechtliche Grundlage für eine rechts-

sichere Beurteilung künftiger Bauvorhaben geschaffen werden, da für das Ortsgebiet derzeit keine Bebauungspläne exis-

tieren.

Eine Bilanzierung der zu erwartenden Eingriffe nach § 14 BNatSchG und ggf. erforderliche Ausgleichsmaßnahmen wer-

den erforderlich, da das Vorhaben zu einer Veränderung der Gestalt und Nutzung von Grundflächen führt und mit einer

Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes zu rechnen ist. 

Gemäß § 15 Abs.2 BNatSchG ist eine Beeinträchtigung ausgeglichen, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen

des Naturhaushalts in gleichartiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild neu gestaltet ist. Zum Ausgleich des

Eingriffs auf sonstige Weise können auch ausgleichende Ersatzmaßnahmen an anderer Stelle durchgeführt werden.

1.2. Lage des Vorhabens

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung Seite 1
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung „Unterwolfertsweiler‟
in Tettnang - Langnau

2. KURZBESCHREIBUNG DES VORHABENS 

Darstel

Darstellung des Geltungsbereiches (schwarz gestrichelte Linie) und der 4 Teilflächen der Ergänzungssatzung (graue Flächen)

Der Anlass zur Aufstellung der vorliegenden Satzung sind zwei informelle Bauanfragen in Unterwolfertsweiler, die - da ak-

tuell kein Bebauungsplan für das Gemeindegebiet existiert - nur nach §§ 34 bzw. 35 Baugesetzbuch durchgeführt werden

könnten. Vor dem Hintergrund der aktuellen Bauanfragen und der Tatsache, dass auch in Zukunft mit derartigen Anfragen

zu rechnen ist, wird deshalb die vorliegende Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung aufgestellt. Diese soll

eine Innenentwicklung des dörflich geprägten Plangebiets  sowie die Festlegungen und bauplanungsrechtlichen Grund-

lagen für eine rechtssichere Beurteilung künftiger Bauvorhaben schaffen.

Der im obigen Planausschnitt dargestellte Bereich der Klarstellungs- und Entwicklungssatzung umfasst mit einer Fläche

von rund 2,6 ha den Kernbereich des Dorfes, der im geltenden Flächennutzungsplan bereits als Baufläche (Mischbauflä-

che) dargestellt ist. Mit der vorliegenden Satzung wird dieser Teilbereich als Ortsteil i. S. d. § 34 Abs. 1 BauGB festgelegt.

Vorhaben sind somit zulässig, wenn sie sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grund-

stücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen und die Erschließung gesichert

ist. Des Weiteren müssen die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben und das Orts-

bild darf nicht beeinträchtigt werden. 

Die vorliegende Ergänzungssatzung dient der Abrundung der vorhandenen Bebauung und bezieht weitere an den Kern-

bereich angrenzende Außenbereichsflächen, die bereits heute durch die bauliche Nutzung der angrenzenden Bereiche

geprägt sind, in den Innenbereich i. S. d. § 34 Abs. 1 BauGB ein. Für die nachfolgende Beurteilung möglicher Eingriffe in

Natur und Landschaft und ggf. deren Bilanzierung werden die im obigen Planausschnitt dargestellten Flächen der Ergän-

zungssatzung zu Grunde gelegt. Der Geltungsbereich der 4 Teilflächen der Ergänzungssatzung umfasst insgesamt eine

Fläche von 17.229 m². 

Da keine weitere Konkretisierung der Planung vorliegt, wird entsprechend dem dörflich geprägten Charakter der Ortschaft

ein Mischgebiet mit einer GRZ von 0,4 angenommen. Dies erfolgt unabhängig vom Zuschnitt der Flächen, die teils sehr

schmal sind und spitz zulaufen und deshalb kaum eine bauliche Inanspruchnahme zulassen.

Dabei wird davon ausgegangen, dass aus wasserrechtlichen Gründen der im Bereich der Teilfläche 1 vorhandene gra-

benartige Bachlauf (Wielandsbach) einschließlich Gewässerrandstreifen erhalten bleibt (= 908 m²). 

Die theoretisch mögliche überbaubare Fläche im Bereich der 4 Teilflächen beträgt dann bei einer GRZ von 0,4: 16.321 m²

x 0,4 = 6.582 m². 9.793 m² bilden private Grünflächen.

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung Seite 2

Teilfläche 1: 12.033 m²

Teilfläche 2: 1.498 m²

Teilfläche 3: 906 m²

Teilfläche 4: 2.792 m²



Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung „Unterwolfertsweiler‟
in Tettnang - Langnau

3. ALLGEMEINE GEBIETSBESCHREIBUNG 

Ausschnitt TK (unmaßstäblich) mit den 4 Teilflächen der Ergänzungssatzung (blau umrandet) 

Unterwolfertsweiler  befindet  sich in einer  von der  Würmeiszeit  geprägten Moränenlandschaft,  die  naturräumlich zum

Jungmoränenhügelland im Kressbronn-Achberger Hügel-  und Moorland gehört. Das Gebiet wird dabei von Ost nach

Nordwest vom Wielandsbach durchflossen, der einige Kilometer östlich von Unterwolfertsweiler seinen Ursprung im Wie-

landsee - einem gegen Ende der letzten Eiszeit entstanden Schmelzwassersee - hat. Nordwestlich der Ortslage durch-

schneidet der Bach das Moränenhügelland und mündet in die breite Aue des Argentals. Das Argental liegt bis zu 90 m

unterhalb der Hügelketten, die den Landschaftsraum im Plangebiet begrenzen.

Die Ortslage von  Unterwolfertsweiler liegt leicht erhöht am Nordostrand einer wannenförmigen Senke, die südlich der

Ortslage von ehemaligen Nieder- und Anmoorflächen eingenommen werden. Diese sind zwar noch bodenkundlich zu er-

kennen, aber in der realen Vegetation aufgrund vermutlich zurückliegender Entwässerungen und Nutzungsintensivierun-

gen (Aufdüngung) nicht mehr als solche ausgeprägt. Die Ortslage wird im Süden vom Wielandsbach umflossen, der - wie

auf der gesamten Fließstrecke - einen naturfernen, grabenartigen Bachlauf bildet und im  Nordwesten Freiflächen der

Ortslage durchschneidet.  

Das Gelände der Ortslage fällt vom östlichen Ortsrand (ca. 469 m ü.NN) auf 463 m ü.NN im Westen zum Wielandsbach

ab und steigt anschließend von dort auf rund 472 m ü.NN im Bereich eines Gehöfts wieder an. Die halbkreisförmig die

Ortslage umgebenden Hügelketten erreichen im Westen und Süden Höhen von + / - 500 m ü.NN und liegen im Norden

zwischen 480 bis 500 m ü.NN.  

Die vorherrschende Nutzung im Gebiet ist Grünland - sowohl beweidet als auch als Mähwiese. Die Ortsalge wird von

noch gut ausgebildeten Streuobstgürteln umgeben. Die höheren Lagen der umgebende Hügelketten werden von Wald

eingenommen. In Ortsrandnähe herrschen diverse gärtnerische Nutzungen vor (z.T. mit Hühner- und Pferdehaltungen,

Kleinbauten und Lagerflächen).  

Ansicht aus Nordosten auf die Ortslage von Unterwolfertsweiler 

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung Seite 3
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung „Unterwolfertsweiler‟
in Tettnang - Langnau

3.1. Vorgaben Schutzgebiete, wesentliche Ziele sonstiger übergeordneter Fachplanungen

FFH-Gebiet: nicht betroffen

Vogelschutzgebiet: nicht betroffen

Naturschutzgebiet: nicht betroffen

Naturdenkmal: nicht betroffen

Waldschutzgebiet: nicht betroffen

Offenlandbiotop / Waldbiotop 
nach § 30 BNatSchG:

nicht betroffen

Landschaftsschutzgebiet:

Landschaftsschutzgebiet (grüne Fläche) mit Plangebiet (blau gestrichelt)  

Die Ergänzungssatzung weist im Südwesten auf Flurstück Nr. 3310/7 (Pfeil
siehe oben) eine rund 480 m² Fläche aus, die im Landschaftsschutzgebiets
(LSG) Nr. 4.35.034 „Seenplatte und Hügelland südlich der Argen und Non-
nenbachtal (2 Teilgebiete)“ liegt. 

Die bebaubare Flächenausweisung verstößt gegen die Landschaftsschutz-
gebietsverordnung,  deshalb  ist  hierfür  ggf.  eine  Ausnahmegenehmigung
bzw. eine Rücknahme der LSG-Grenze beim zuständigen LRA zu beantra-
gen. 

Das Gleiche gilt für eine kleine Abrundung im Nordwesten auf Flurstück Nr.
3301 (143 m²). Die Flächen umfassen derzeit eine Fettwiese und auf Flur-
stück Nr. 3301 Teile eines Streuobstbestandes auf einer Fettwiese. 

Das nordwestlich an die Plangebiete angrenzende LSG Nr.  4.35.040 „Eis-
zeitliche Ränder des Argentals mit Argenaue“ wird durch die Planung nicht
tangiert.

National- / Naturpark: nicht betroffen

FFH-Mähwiese: nicht betroffen

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung Seite 4
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung „Unterwolfertsweiler‟
in Tettnang - Langnau

Fachplan landesweiter Biotopverbund 
und Wildtierkorridore:

Biotopverbundflächen trockener und feuchter Standorte des Fachplans lan-
desweiter Biotopverbund sowie Wildtierkorridore sind von der Flächenaus-
weisung nicht betroffen.  

Kernflächen und Kernräume für den Biotopverbund mittlerer Standort wer-
den im Bereich der Teilflächen 1, 2 und 4 tangiert.  

Teilfläche  1:  Das  Vorhaben  beansprucht  Biotopverbundflächen  in  einem
Umfang von 2.327 m² (1.199 m² Kernflächen + 1.128 m² Kernräume). 
Die Kernflächen umfassen dabei zum überwiegenden Teil Flächen eines in-
tensiv gepflegten Hausgartens und nach Westen daran anschließend einen
Grasweg  mit  anschließender  artenarmer  Fettwiese  bis  zum  gehölzlosen
grabenartigen Wielandsbach. Der nach Westen daran anschließende Kern-
raum umfasst eine artenarme Fettweide. Da nur eine randliche Betroffenheit
von Kernräumen und Kernflächen gegeben ist, die darüber hinaus nicht be-
sonderes gut ausgeprägt sind, und unter Berücksichtigung des Umstandes,
dass der Wielandsbach unter Berücksichtigung einschlägiger gesetzlicher
Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (keine Überbauung oder  Verdo-
lung,  Erhalt  der  Durchgängigkeit)  erhalten  bleibt  und  der  gesetzliche
Gewässerandstreifen eingehalten wird, sind keine erheblichen Beeinträchti-
gungen für den Biotopverbund zu erwarten.

Teilfläche 2: Beansprucht wird im Osten eine 230 m² große, stark durch-
zäunte und intensiv genutzte Fläche mit Bestandsbebauung im Süden und
anschließender  Gartennutzung  mit  einem fast  vegetationslosem Hühner-
gehege sowie mit geringen Flächenanteilen einer eingezäunten Fettweide.
Erhebliche  Beeinträchtigungen  für  Biotopverbundfunktionen sind  nicht  zu
erwarten.   

Teilfläche 4 beansprucht im Osten eine ortsrandnahe Kernfläche für den
Biotopverbund mittlerer Standorte in einem Umfang von 1.436 m². Die rund
12 m breite Fläche der Ergänzungssatzung wird derzeit von einer artenar-
men Fettwiese mit Intensivobst und Streuobst, Lagerflächen und teils Be-
standsgebäuden mit gärtnerisch genutzten Flächen eingenommen.  

Aufgrund der geringen Breite der potentiell  beanspruchbaren Flächen für
eine mögliche Bebauung sind erhebliche Beeinträchtigungen für den Bio-
topverbund nicht zu erwarten.  

Überschwemmungsgebiet 
und HQ 100 – Flächen:

nicht betroffen

Wasserschutzgebiet: nicht betroffen

Geotope: nicht betroffen
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung „Unterwolfertsweiler‟
in Tettnang - Langnau

4. ERMITTLUNG DER EINGRIFFSERHEBLICHKEIT 

Eine vertiefende Untersuchung und Eingriffbilanzierung zu den einzelnen vom Vorhaben betroffenen Natur- / Schutzgü-

tern erfolgt nachfolgend nur für diejenigen bei denen erhebliche Auswirkungen und Beeinträchtigungen im Sinn eines Ein-

griffs gemäß  § 14 Abs. 1 BNatSchG,  nach derzeitigem Kenntnisstand entsprechend nachfolgender Tabelle vorab nicht

ausgeschlossen werden können und die deshalb einer näheren Untersuchung bedürfen.

Schutzgut

erhebliche Auswirkungen

 Begründungsind nicht 
auszuschließen

voraussichtlich
keine

Biotope / biolo-
gische Vielfalt 

 → weiter Ausführungen siehe Seite 8ff

Tiere und
Pflanzen



Zum  Vorhaben  wurde  ein  gesondertes  artenschutzrechtliches  Fachgut-
achten erstellt, auf das hiermit verwiesen wird. 

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung von
Vermeidungs-  und  Minimierungsmaßnahmen  (Gehölzrodungen  außerhalb
der Vegetationszeit) durch das Vorhaben nach derzeitigem Kenntnisstand
keine Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44
Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verursacht werden. 

Boden / Fläche  → weiter Ausführungen siehe Seite 15

Grundwasser



Gemäß den Daten der LUBW befindet sich das Vorhaben im Bereich der
hydrogeologischen Einheit „Quartäre Becken- und Moränensedimente“, wel-
che einen Grundwassergeringleiter bilden. 

Die  Wasserdurchlässigkeit  (Grundwasserneubildung,  Verschmutzungsge-
fährdung) der im Gebiet anstehenden Böden und Flächen (siehe auch S.
15) verteilt sich gemäß den Daten des geologische Landesamt (LGRB) im
Plangebiet wie folgt: 

Das Vorhaben führt zu einer Verringerung der Grundwasserneubildungsrate
durch eine Zunahme an überbauten und versiegelten Flächen von rund 0,35
ha. Wasserschutzgebiete, bedeutsame und nutzbare Grundwasservorkom-
men und Flächen mit einer hohen Grundwasserneubildungsrate sind nicht
betroffen. 

Nutzungsbedingt (Mischgebiet) sind auch keine erheblichen Stoff- / Schad-
stoffeinträge in den Grundwasserkörper des anstehenden Grundwasserge-
ringleiters  zu  erwarten.  Erhebliche  Beeinträchtigungen für  das  Schutzgut
sind deshalb insgesamt nicht zu erwarten. 

Oberflächen-
gewässer



Durch die Teilflächen 2, 3 und 4 werden keine Oberflächengewässer tan-
giert. Im Bereich der Teilfläche 1 durchquert der grabenartig ausgebildete
Wielandsbach das Plangebiet auf einer Länge von rund 90 m. 

Unter  Berücksichtigung  der  einschlägigen  gesetzlichen  Vorgaben  des
Wasserhaushaltsgesetzes  (keine  Überbauung oder  Verdolung,  Erhalt  der
Durchgängigkeit) und der Einhaltung des gesetzlichen Gewässerandstrei-
fens kann davon ausgegangen werden, dass für das Gewässer keine er-
heblichen Beeinträchtigungen entstehen.

Näheres ist im Rahmen der Bauausführung ggf. über ein Wasserrechtsver-
fahren zu regeln.  

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung Seite 6

Beanspruchte Böden / Fläche Wasserdurchlässigkeit Flächenanteil

Bodeneinheit U52, U133, U147 gering bis mittel 11.107 m² 64,5%

Anthropogen überprägte Böden gering 3.126 m² 18,1%

Versiegelte / bebaute Flächen keine 2.996 m² 17,4%
Geltungsbereich: 17.229 m² 100%



Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung „Unterwolfertsweiler‟
in Tettnang - Langnau

Schutzgut erhebliche Auswirkungen

 Begründungsind nicht 
auszuschließen

voraussichtlich
keine

Klima und Luft



Von der Überplanung der Teilflächen 2, 3, und 4 sind aufgrund der geringen
Größe und des Zuschnitts der Flächen keine großflächigen zusammenhän-
genden Gebiete mit einer besonderen Bedeutung als Kaltluft- bzw. Frischluf-
tentstehungsflächen und auch keine siedlungsrelevanten Durchlüftungsbah-
nen  /  Frischluftschneisen  betroffen.  Erhebliche  Beeinträchtigungen  des
Schutzguts sind hier nicht zu erwarten.  

Die  Teilfläche  1  wird  randlich  vom  Wielandsbach  in  einer  flachen  Mulde
durchquert,  über  die  Kaltluft-  bzw.  Frischluft  nach  Nordwesten  abfließen
kann. Im weiteren Verlauf außerhalb des Plangebiets ist der Talzug längs des
Baches stärker eingetieft  und mündet ins Tal  der Argen bei  der Ortschaft
Apflau  (siehe  TK Seite  3).  Der  Talzug  kann somit  als  siedlungsrelevante
Durchlüftungsbahn / Frischluftschneise eingestuft werden. 

Um eine erhebliche Behinderung für abfließenden Frisch- und Kaltluft zu ver-
meiden ist im Rahmen von Baugenehmigungen einzelner Vorhaben darauf
zu achten, dass längs des Bachlaufs ein möglichst breiter Korridor (mind.
5 m beidseitig) von Bebauung frei gehalten wird; was teils durch den wasser-
rechtlich einzuhaltenden Gewässerrandstreifen bereits gegeben ist.   

Landschafts-
bild



Die vorliegende Ergänzungssatzung dient der Abrundung der vorhandenen
Bebauung und bezieht weitere an den Kernbereich angrenzende Außenbe-
reichsflächen, die bereits heute durch die bauliche Nutzung der angrenzen-
den Bereiche geprägt sind, in den Innenbereich mit ein. 

Durch die Satzung werden gemäß § 34 Abs. 1 nur Vorhaben zulässig, wenn
sie sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der
Grundstücksfläche, die  überbaut werden soll,  in  die Eigenart  der näheren
Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Des Weiteren darf das
Ortsbild nicht beeinträchtigt werden.

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte sowie zusätzlicher Maßnahmen zur
Ortsrandeingrünung (siehe Seite 18), durch die der dörflich geprägte Charak-
ter der Ortschaft gewahrt bleibt, und da der Zuschnitt der Flächen der Ergän-
zungssatzung (die teils sehr schmal sind und spitz zulaufen) teils kaum eine
bauliche Inanspruchnahme zulassen, sind auch erhebliche Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbildes nicht zu erwarten.

Weil das Ortschaftsbild rechtlich nicht beeinträchtigt  werden darf  und eine
Verschlechterung des Landschaftsbildes durch die Hinzunahme von bereits
teils bebauten und intensiv genutzten Ortsrandflächen nicht zu erwarten ist,
wird auf eine Bilanzierung gemäß dem Bodenseemodell verzichtet.

Erholung / 
Freizeit 



Für die Erholungsnutzung sind insgesamt keine erheblichen bau-,  anlage-
und betriebsbedingten Beeinträchtigungen zu erwarten.  Einrichtungen und
Anlagen für die öffentliche oder private Erholungsnutzung treten im Gebiet
nicht auf.  

Wechsel-
wirkungen 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Wechselwirkungen, über die schutzgut-
bezogene Beurteilung hinaus, sind nicht ersichtlich. 
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung „Unterwolfertsweiler‟
in Tettnang - Langnau

4.1. Schutzgut Biotope / biologische Vielfalt 

Teilfläche 1 (12.033 m²) schließt sich im Nordwesten an den bestehenden Ortsrand mit zwei davon abgesetzten Gebäu-

den und ganz im Nordwesten mit einem bestehenden landwirtschaftlichen Gehöft an. Das Gebiet wird zu rund 45 % als

Fettwiese und -weide (Biotoptyp 33.41, 33.52) genutzt. Der überwiegende Teil (rund 54 %) wird von Siedlungs- und Infra-

strukturflächen mit  Bebauung,  Verkehrsflächen,  Wegen,  Lagerfläche,  Gärten  sowie  Intensivgrün  (Biotoptypen  60.10,

60.21, 60,23, 60.25, 60.40, 60.60, 33.61) eingenommen. Ortsrandnah, am Südostrand der Fläche, durchquert der gra-

benartig ausgebildete Wielandsbach (Biotoptyp 12.21) auf einer Läge von rund 90 m das Plangebiet.  

Vorkommende Biotoptypen im Bereich der Teilfläche 1 (Biotoptypen-Nummern siehe nachfolgende Tabelle)  

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung Seite 8

Teilfläche 1: 12.033 m²

Teilfläche 2: 1.498 m²

Teilfläche 4: 2.792 m²

Teilfläche 3: 906 m²

Lage der einzelnen Teilflächen 



Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung „Unterwolfertsweiler‟
in Tettnang - Langnau

In der Gesamtbetrachtung lässt sich das Gebiet bezüglich der Biotoptypenausstattung und Biotopqualität einer geringen

bis mittleren Wertigkeit zuordnen. Der durchschnittliche Biotopwert (siehe auch Seite 16) beträgt rund 7,6 Ökopunkte / m²

(= geringe naturschutzfachliche Bedeutung). 

Die Wertigkeit der einzelnen im Gebiet vorkommenden Biotoptypen verteilt sich dabei wie folgt: 

 Wertstufe  Biotoptyp Fläche Anteil 

 Hoch nicht betroffen 0 m² 0 %

 Mittel 5.590 m² 46 %

 Gering 3.553 m² 30 %

216 m² 2 %

2.674 m² 22 %

Gesamtfläche: 12.033 m² 100 %

 12.21
 31.41    
 31.41 (-)
 33.52      
 33.52 (-)

Mäßig ausgebauter Bachabschnitt: 126 m²
Fettwiese mittlerer Standorte: 2.242 m²
Fettwiese mittlerer Standorte, artenarm: 367 m²
Fettweide mittlerer Standorte: 769 m²
Fettweide mittlerer Standorte, artenarm: 2.086 m²

 33.61  
 60.25 
 60.60

Intensivgrün: 476 m²
Grasweg: 349 m²
Garten: 2.728 m²  

 Sehr
 gering 

 60.23 (+)
 60.40

Wassergebundener Belag mit Pflanzenbewuchse: 156 m² 
Lagerfläche: 60 m² 

 Ohne
 Bedeutung 

 60.10  
 60.21 
 60.23  

Von Bauwerken bestandene Fläche: 1.176 m²
Verkehrsfläche (Asphalt) : 1.344 m²
Wassergebundener Belag (Weg, Paddock): 154 m² 

Ansicht  aus Südosten auf  den nordwestlich
Teil der Teilfläche 1

Ansicht aus Südwesten auf die Teilfläche 1 

Ansicht von der Plangebietsgrenze im Osten auf die Teilfläche 1 
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung „Unterwolfertsweiler‟
in Tettnang - Langnau

Teilfläche 2 (1.498 m²): Teilfläche 2 befindet sich an Hangflächen im Anschluss an den nordöstlichen Ortsrand. 

Das nordwestliche Teilgebiet umfasst dabei Randflächen zu einem südlich anschließenden Gehöft (siehe Foto 1) mit Be-

standsbebauung und -erschließungen (Biotoptyp 60.10, 60.21, 60.23, 60.24). Der Gebäudebestand wird dabei von einem

Feldgehölz (Biotoptyp 41.10) umgeben, das sich außerhalb des Plangebiets fortsetzt. Das Feldgehölz wird einerseits von

Fichten und Walnussbäumen geprägt und andererseits von gebüschartigen Flächen (u.a. Holunder, Schlehe) im Südos-

ten. Am Rand des Feldgehölzes befinden sich Ablagerungen (Aushub, Holz); im Südwesten ist teils ein ruderalisierter

Saum (Biotoptyp 35.60) ausgebildet. Nach Südosten schließt sich an das Feldgehölz eine Fettwiese (Biotoptyp 33.41) mit

einer alten Fichte (Biotoptyp 45.30b) an (siehe Foto 2 nächste Seite). 

Die südöstlich anschließende, durch einen Schotterweg (Biotoptyp 60.23) getrennte Teilfläche umfasst ein stark durch-

zäuntes und mit Kleinbauten bestücktes Gartenland (Biotoptyp 60.60) u.a. mit Hühnerhaltung und Beweidung (Biotoptyp

33.52) im Anschluss an Bestandsgebäude (Hof, Wohnhaus: Biotoptyp 60.10). 

Vorkommende Biotoptypen im Bereich der Teilfläche 2 (Biotoptypen Nummern siehe Tabelle unten) 

In der Gesamtbetrachtung lässt sich das Gebiet bezüglich der Biotoptypenausstattung und Biotopqualität einer geringen

bis mittleren Wertigkeit zuordnen. Der durchschnittliche Biotopwert (siehe auch Seite 16) beträgt rund 8 Ökopunkte / m²

(= geringe naturschutzfachliche Bedeutung). Die Wertigkeit der einzelnen im Gebiet vorkommenden Biotoptypen verteilt

sich dabei wie folgt: 

Foto  1:  Plangebietsgrenze  (Südwest)  mit  Bebauung
außerhalb (links) und innerhalb des Plangebiets mit ru-
deralisierten Säumen, Gebüschmantel und Feldgehölz
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 Wertstufe  Biotoptyp Fläche Anteil 

 Hoch nicht betroffen 0 m² 0 %

 Mittel 645 m² 43 %

 Gering 519 m² 35 %

nicht betroffen 0 m² 0 %

334 m² 22 %

Gesamtfläche: 1.498 m² 100 %

 31.41    
 33.52      
 35.60
 41.10

Fettwiese mittlerer Standorte: 242 m²
Fettweide mittlerer Standorte: 218 m²
Ruderalvegetation: 15 m²
Feldgehölz (beeinträchtigt): 170 m² 

 60.24 
 60.60

Unbefestigter Weg mit Pflanzenbewuchs: 19 m²
Garten: 500 m²  

 Sehr
 gering 

 Ohne
 Bedeutung 

 60.10
 60.21 
 60.23  

Von Bauwerken bestandene Fläche: 229 m²
Verkehrsfläche (Asphalt) : 89 m²
Wassergebundener Belag (Weg): 16 m² 



Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung „Unterwolfertsweiler‟
in Tettnang - Langnau

Foto 2: Ansicht aus Nordosten auf den westlichen Gebietsteil der Teilfläche 2 

Foto 3: Ansicht von der Plangebietsgrenze im Osten auf den östlichen Gebietsteil der Teilfläche 2 
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung „Unterwolfertsweiler‟
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Teilfläche 3 (906 m²): Die kleine dreieckförmige Fläche

befindet sich am nordöstlichen Ortsrand und umfasst im

Osten eine Fettwiese (Biotoptyp 33.41), an die sich nach

Westen ein eingezäunter Garten i.w.S (Biotoptyp 60.60)

mit  einem Schuppen,  Holzlager  und einigen Koniferen

anschließt, der als Hühnergehege, mit nutzungsbedingt

teils offenen Bodenflächen, genutzt wird. Der westliche

Teil  der  Fläche  umfasst  eine  Rasenfläche  (Biotoptyp

33.80). Der durchschnittliche Biotopwert der Fläche be-

trägt 7 Ökopunkte / m² (= geringe naturschutzfachliche

Bedeutung). Die Wertigkeit der einzelnen im Gebiet vor-

kommenden Biotoptypen verteilt sich dabei wie folgt: 

 Wertstufe  Biotoptyp Fläche Anteil 

 Hoch nicht betroffen 0 m² 0 %

 Mittel Fettwiese mittlerer Standorte 211 m² 23 %

 Gering  60.60 Garten 477 m² 53 %

 33.80 Rasen 176 m² 19 %

 60.10  Von Bauwerken bestandene Fläche 42 m² 5 %

Gesamtfläche: 906 m² 100 %

 31.41

 Sehr
 gering 
 Ohne
 Bedeutung 

Vorkommende Biotoptypen im Bereich der Teilfläche 3 (Biotoptypen-
Nummern siehe nebenstehende Tabelle) 

Östlicher Teil der Vorhabensfläche mit früh 
gemähter Fettwiese 

Mittlerer Teil der Vorhabensfläche mit Garten 
und Hühnergehege 

Schuppen und Rasenflächen im Westen der 
Teilfläche 1

Ansicht aus Nordosten auf die Teilfläche 3 
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung „Unterwolfertsweiler‟
in Tettnang - Langnau

Teilfläche 4 (2.792 m²): Die Teilfläche umfasst auf einer Länge von rund 275 m und einer Breite von 1 bis max. 16 m Tei-

le des südlichen Ortsrandes. Der östliche Teil (siehe Foto 1und 2 unten) bis zu einem geschotterten Feldweg (Biotoptyp

60.23 - ungefähr in Mitte der Fläche) umfasst eine von Obstbäumen eingenommene Fläche mit Streuobstbeständen

(Biotoptyp 45.40b) und anteilig Flächen einer Obstplantage (Biotoptyp 37.20). Die unterwüchsige Wiese, teils mit Holz-

lagern (Biotoptyp 60.40) bestanden, ist hier artenarm ausgebildet und wird häufig und früh gemäht (Biotoptyp 33.41 (-)).

Die Fläche liegt zwischen einem Wohngebäude im Westen mit Gartenanteilen und einem Schuppen im Osten (Biotoptyp

60.10, 60.60). Im Süden sind der Fläche weitere Obstbaumbestände vorgelagert. 

Die westliche Teilfläche ab Schotterweg (siehe Foto 3 nächste Seite) umfasst  einen intensiv gepflegten Hausgarten

(Biotoptyp 60.60) mit Rasen und umgebenden Gehölzplanzungen, die sich auch noch südlich der Fläche fortsetzen.

Nach Westen (Foto 4) schließen sich an den Garten Flächen mit Stallgebäuden an, die der Pferdehaltung dienen (Bioto-

ptyp 60.10) inklusive einem Paddock (Biotoptyp 60.23) und Fettweiden (Biotoptyp 33.52). Im äußersten Westen (Foto 5)

umfasst das Gebiet, im Anschluss an Wohngebäude, eine artenarme und häufig gemähte Intensivwiese (Biotoptyp 33.61)

sowie Garten- und Lagerflächen in Gebäudenähe (Biotoptyp 60.40, 60.60). Südlich der Teilfläche vorgelagert ist eine

Baumgruppe mit Zitterpappeln außerhalb des Plangebiets.  

Vorkommende Biotoptypen im Bereich der Teilfläche 4 (Biotoptypen Nummern siehe Tabelle unten) 

Der durchschnittliche Biotopwert der Teilfläche 4 beträgt rund 9 Ökopunkte / m² (= mittlere naturschutzfachliche Bedeu-

tung). Die Wertigkeit der einzelnen im Gebiet vorkommenden Biotoptypen verteilt sich dabei wie folgt: 

 Wertstufe  Biotoptyp Fläche Anteil 
 Hoch nicht betroffen 0 m² 0 %

 Mittel 1.479 m² 53 %

 Gering 1.035 m² 37 %

 60.40 Lagerflächen (Holzlager und sonstige) 59 m² 2 %

219 m² 8 %

Gesamtfläche: 2.792 m² 100 %

 31.41    
 33.52  
45.40b

Fettwiese mittlerer Standorte (artenarm): 1.014 m²
Fettweide mittlerer Standorte: 388 m²
Streuobstbestand: 518 m²

 37.20 
 33.61 
 60.60

Mehrjährige Sonderkultur (Obstplantagen): 213 m²
Intensivwiese:441 m²
Garten: 381 m²  

 Sehr
 gering 
 Ohne
 Bedeutung 

 60.10  
 60.23  

Von Bauwerken bestandene Fläche: 116 m²
Wassergebundener Belag (Weg, Paddock): 103 m² 

Foto 1: Obstplantage im Osten der Teilfläche 4

Foto 2: Holzlager, Schuppen und Streuobst im Osten der Teilfläche 4 
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Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung „Unterwolfertsweiler‟
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Foto 3: Intensiv gepflegter Garten (Flst. Nr. 3305/2) Foto 4: Flächen mit Pferdehaltung (Stallgebäude, Paddock, Fettweiden auf Flst.
Nr. 3306 

Foto 5: Artenarme, häufig gemähte Intensivwiese sowie Lager- und Gartenflächen auf Flurstück Nr. 3308 im Westen der Teilfläche 4 

Ansicht aus Südwesten auf den südlichen Ortsrand mit der Teilfläche 4   

4.1.1 Auswirkungen Schutzgut Biotope / biologische Vielfalt 

Durch die Flächenausweisung wird die Bebauung und Umwandlung der derzeitigen Nutzungen in Mischgebietsflächen

ermöglicht. Dadurch reduziert sich der Biotopwert des Gesamtgebiets von rund 8 Ökopunkten pro m² auf zukünftig rund

5 Ökopunkte pro m². Die biologische Vielfalt an Biotopstrukturen und Nischen reduziert sich entsprechend von derzeit 17

unterschiedlichen Biotoptypen, wobei mehr als die Hälfte davon geringwertigere Biotoptypen des Siedlungsbereichs und

der Infrastrukturflächen umfasst (9 Biotoptypen), auf zukünftig 4 Biotoptypen. 

Hierfür entsteht eine Ausgleichsbedarf (siehe Seite 16) der außerhalb des Plangebiets ausgeglichen werden muss.
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4.2. Bestandsbeschreibung Schutzgut Boden

Ausschnitt Bodenkarte (Quelle: LGRB 2020) mit den Flächen der Ergänzungssatzung (blau gestri -
chelt umrandet Teilfläche 1 bis 4)

Die geplanten Flächenausweisungen der

Ergänzungssatzung  beanspruchen  im

Bereich der Niederungen (Teilflächen 1,

3 und 4) weitgehend naturbelassene Bö-

den aus würmzeitlichen Schwemmsedi-

menten,  die  häufig  von  holozänen  Ab-

schwemmmassen  überlagert  werden

(Bodeneinheit U 133) und auf denen sich

auch der überwiegende Teil der Ortslage

befindet.

Südlich und westlich daran anschließend

befinden  sich  Böden  mit  Anmoorgley

(Bodeneinheit U 147), die insbesondere

eine hohe bis sehr hohe Bedeutung für

die Bodenfunktion „Standort für naturna-

he Vegetation“ besitzen. 

Nach  Westen  und  Norden,  auf  anstei-

gendem Gelände,  schließen sich daran

spätglaziale  lösslehmhaltige  Fließerden

(Decklage)  über  würmzeitlichem  Ge-

schiebemergel  (Bodeneinheit  U52)  an.

Die nur von den Teilflächen 1 und 2 tan-

giert werden.  

Die Bewertung der Leistungsfähigkeit des Bodens im Plangebiet erfolgt, wie nachfolgend dargestellt, auf der Grundlage

der für das Gebiet vorliegenden digitalen Daten der Bodenkarte von Baden-Württemberg (GeoLa, LGRB, 2020) ergänzt

durch die in den Teilflächen bereits bebauten, versiegelten und teilversiegelten Flächen sowie den anthropogen überpräg-

ten Böden (Wege, Baufelder um Gebäude, Bankett, Böschungen etc.), die im Rahmen der Bestandskartierung abge-

grenzt wurden.  

4.2.1 Auswirkungen Schutzgut Boden

Durch  die  Flächenausweisung  wird  eine  Überbauung und Versieglung von Flächen  /  Böden in  einem Umfang von

6.528 m² verteilt auf 4 Teilflächen ermöglicht. Auf 4.079 m² (63 %) kommt es dabei zum vollständigen Verlust naturnaher

Böden; davon betroffen sind 1.820 m² hoch- bis sehr hochwertige (Bodeneinheit U147) und 2.259 m² mittel- bis hochwer-

tige Böden. Geringwertige anthropogen überprägte Böden oder bereits bebaute / versiegelte Flächen werden in einem

Umfang von 2.249 m² (rund 37 %) beansprucht. 

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung Seite 15

1

2
3

4

Flächenanteil  Gesamtbewertung

4.144 m² 24,1%

1.504 m² 8,7%

5.459 m² 31,7%

3.126 m² 18,1%

Versiegelte und bebaute Flächen 2.996 m² 17,4%

Geltungsbereich: 17.229 m² 100%

Vorhabensbedingt 
beanspruchte Bodenkundliche 

Einheiten / Nutzungen

Bewertung der Bodenfunktionen
(Bewertungsklassen)

Natürliche 
Bodenfruchtbarkeit

Ausgleichskörper
 im Wasserhaushalt

Filter und Puffer
 für Schadstoffe

Standort für
naturnahe Vegetation

U52: Parabraunerde aus Geschie-
bemergel

2,5
 (mittel bis hoch) 

2,0
 (mittel) 

3,0
 (hoch) 

keine hohe bis sehr 
hohe Bewertung 

2,5
 (mittel bis hoch) 

U133: Gley und Kolluvium-Gley aus 
holozänen Abschwemmmassen 
über Schwemmsedimenten

2,0
(mittel)

2,0
(mittel)

2,0
(mittel)

2,5
 (mittel bis hoch) 

2,0
(mittel)

U147 Anmoorgley aus glazigenen 
Sedimenten

1,5 
(gering bis mittel) 

2,0
(mittel)

2,5
 (mittel bis hoch) 

3,5
 (hoch bis sehr hoch) 

3,50
 (hoch bis sehr hoch) 

Anthropogen überprägte Böden 
(Wege, Gebäudeaußenanlagen, Gebäude-
baufeld, Bankette, Böschungen etc.) 

1 
(gering) 

1 
(gering) 

1 
(gering) 

keine hohe bis sehr 
hohe Bewertung 

1 
(gering) 

0 
(ohne Bedeutung) 

0 
(ohne Bedeutung) 

0 
(ohne Bedeutung) 

0 
(ohne Bedeutung) 

0 
(ohne Bedeutung) 
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5.  BILANZIERUNG VON EINGRIFF UND AUSGLEICH

5.1. Schutzgut Biotope 
Die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich erfolgt nachfolgend für das Schutzgut Biotope rechnerisch anhand der beste-

henden bzw. geplanten Flächennutzung / Biotoptypen gemäß dem Bewertungsmodell der Landkreise Bodenseekreis,

Ravensburg, Sigmaringen „Einheitliches naturschutzfachliches Bewertungsmodell“, das weitgehend der  Biotopwertliste

in der Anlage 2 (Bewertungsregelung) zur Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) vom 19. Dezember 2010 entspricht.

Gemäß der durchgeführten Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung entsteht durch das geplante Vorhaben ein Ausgleichsdefizit

von 58.999 Ökopunkten. 
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Biotoptypen 

Bestand Planung 

1 2 3 1 2 3
Biotop- Fläche Bilanzwert Biotop- Fläche Bilanzwert 

wert in m² Spalte 1 x 2 wert in m² Spalte 1 x 2

 Bestand 

 Teilfläche 1 (12.033 m²)

12.21  Mäßig ausgebauter Bachabschnitt 8 - 16 - 35 16 126 2.016  -  - -  -

33.41  Fettwiese mittlerer Standorte 8 - 13 - 13 13 2.242 29.146  -  - -  -

33.41  Fettwiese mittlerer Standorte (artenarm) 8 - 13 - 13 10 367 3.670  -  - -  -

33.52  Fettweide mittlerer Standorte 8 - 13 - 13 13 769 9.997  -  - -  -

33.52  Fettweide mittlerer Standorte (artenarm) 8 - 13 - 13 10 2.086 20.860  -  - -  -

33.61  Intensivwiese - 6 - 6 476 2.856  -  - -  -

45.30b 3 - 6 6 1 Stück 840  -  - -  -

60.10  Von Bauwerken bestandene Fläche - 1 - 1 1.176 1.176  -  - -  -

60.21  Völlig versiegelte Fläche - 1 - 1 1.344 1.344  -  - -  -

60.23  Wassergebundener Belag (Weg, Paddock) 2 - 4 2 154 308  -  - -  -

60.23  Wassergebundener Belag mit Pflanzenbewuchs 2 - 4 4 156 624  -  - -  -

60.25  Grasweg - 6 - 6 349 2.094  -  - -  -

60.40  Lagerflächen - 2 - 2 60 120  -  - -  -

60.60  Garten 6 - 12 6 2.728 16.368  -  - -  -

 Teilfläche 2 (1.498 m²)

33.41  Fettwiese mittlerer Standorte 8 - 13 - 13 13 242 3.146  -  - -  -

33.52  Fettweide mittlerer Standorte 8 - 13 - 13 13 218 2.834  -  - -  -

35.60  Ruderalvegetation 9 - 11 - 18 11 15 165  -  - -  -

41.10 10  - 17 - 27 11 170 1.870  -  - -  -

45.30b 3 - 6 6 1 Stück 1.080  -  - -  -

60.10  Von Bauwerken bestandene Fläche - 1 - 1 229 229  -  - -  -

60.21  Völlig versiegelter Weg - 1 - 1 89 89  -  - -  -

60.23  Weg mit wassergebundener Decke 2 - 4 2 16 32  -  - -  -

60.24  Unbefestigter Weg mit Pflanzenbewuchs 3 - 6 6 19 114  -  - -  -

60.60  Garten 6 - 12 6 500 3.000  -  - -  -

 Teilfläche 3 (906 m²)

33.41  Fettwiese mittlerer Standorte 8 - 13 - 13 13 211 2.743  -  - -  -

33.80  Rasen 4 - 12 4 176 704  -  - -  -

60.10  Von Bauwerken bestandene Fläche - 1 - 1 42 42  -  - -  -

60.60 6 - 12 6 477 2.862  -  - -  -

 Teilfläche 4 (2.792 m²)

33.41  Fettwiese mittlerer Standorte (artenarm) 8 - 13 - 13 10 573 5.730  -  - -  -

33.52  Fettweide mittlerer Standorte 8 - 13 - 13 13 388 5.044  -  - -  -

37.20  Mehrjährige Sonderkultur (hier: Obstplantagen) 4 - 12 8 213 1.704  -  - -  -

33.61  Intensivwiese - 6 - 6 441 2.646  -  - -  -

45.40b + 3 - + 6 - + 9 16 518 8.288  -  - -  -

60.10  Von Bauwerken bestandene Fläche - 1 - 1 116 116  -  - -  -

60.23  Wassergebundener Belag (Weg, Paddock) 2 - 4 2 103 206  -  - -  -

60.40  Lagerflächen (Holzlager und sonstige) - 2 - 2 59 118  -  - -  -

60.60  Garten 6 - 12 6 381 2.286  -  - -  -

 Planung  

60.10  Mischgebiet: überbaubar (GRZ 0,4)  -  -  -  - - 1 - 1 6.528 6.528

60.60  Mischgebiet: Private Grünfläche  -  -  -  - - 6 - 6 9.793 58.758

12.21  Mäßig ausgebauter Bachabschnitt (Erhalt)  -  -  -  - 8 - 16 - 35 16 126 2.016

33.41 8 - 13 13 782 10.166

Summe: 17.229 136.467 Summe: 17.229 77.468
100% 57%

Bilanzwert nach dem Eingriff: 77.468

Bilanzwert vor dem Eingriff: 136.467

Ausgleichsdefizit: -58.999

Wertspanne 
Feinmodul Be-

stand

Wertspanne 
Planungs- 

modul

 Einzelbaum auf mittelwertigen Biotoptyp (33.52)
 Ansatz: StU 140 cm x Wert 6 

 Feldgehölz (beeinträchtigt: Ablagerungen, 
 Gebäuderand, teils standortfremde Arten)

 Einzelbaum auf mittelwertigen Biotoptyp (33.41)
 Ansatz: StU 180 cm x Wert 6 

 Garten mit Freilandhühnerhaltung, Intensivgrün, 
 Holzlager, Koniferen  

 Streuobstbestand auf mittelwertigen Biotoptypen (33.41)
 Ansatz: Unterwuchs.(33.41): 10 ÖP. + Zuschlag 6 ÖP. = 16 ÖP   

 Baufläche – Ergänzungssatzung 16.321 m² davon 

 Erhalt Bach gemäß WHG:  908 m² davon 

 Fettwiese mittlerer Standorte (extensiv genutzter
 Gewässerrandstreifen 5 m) 
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5.2. Schutzgut Boden

Als Bewertungsmethode für die nachfolgende Ermittlung des Ausgleichsbedarfs wird das in der Anlage zur Ökokontover-

ordnung dargestellte Verfahren auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten der Bodenschätzung (LGRB)

gewählt. Danach werden die Bodenfunktionen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit in die Bewertungsklassen 0 (versie-

gelte Flächen, keine Funktionserfüllung) bis 4 (sehr hohe Funktionserfüllung) eingeteilt. 

Für die Bodenfunktion „Standort für naturnahe Vegetation‟ werden nur Standorte der Bewertungsklassen 4 (sehr hoch)

betrachtet. Diese treten im vorliegenden Fall gemäß den Daten der Bodenschätzung im Plangebiet nicht auf. Für an-

thropogen überprägte Böden wird pauschal die Wertstufe 1 (gering) zu Grunde gelegt. Für die Bodenfunktionen „Aus-

gleichskörper im Wasserkreislauf‟, „Puffer und Filter für Schadstoffe‟ sowie „Natürliche Bodenfruchtbarkeit‟ wird die Wert-

stufe des Bodens über das arithmetische Mittel der Bewertungsklassen ermittelt. Die sich daraus ergebenden Bodenwer-

te sind in den entsprechenden Datensätzen des Geologischen Landesamts (LGRB), wie oben dargestellt (siehe Kap.

2.3), fest vorgegeben. Die Ermittlung der Wertpunkte erfolgt unter Zugrundlegung von 4 Wertpunkten pro Wertstufe und

Quadratmeter.

Der Kompensationsbedarf für die vorhabensbedingten Eingriffe in den Boden ermittelt sich aus der Differenz zwischen

den Wertpunkten vor (Spalte 1) und nach dem Eingriff (Spalte 2) multipliziert mit der Eingriffsfläche wie folgt:

Gemäß der durchgeführten Bilanzierung entsteht durch die Umsetzung des Vorhabens ein Defizit von 44.518 Ökopunk-

ten. 

5.3. Zusammenfassende Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung  

Gemäß den durchgeführten Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierungen für die Schutzgüter Biotope / biologische Vielfalt, Boden /

Fläche ergibt sich zusammenfassend folgender Ausgleichsbedarf: 

Das entstandene Ausgleichsdefizit von 103.517 Ökopunkten wird über Ökokontomaßnahmen kompensiert.
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geplante Nutzung

 Bestand Planung

F Spalte 1 Spalte 2

U52
1.657 m² 2,5 10 0 0 100% 16.570 Punkte

2.487 m² Private Grünfläche 2,5 10 2,25 9 10% 2.487 Punkte

U133
602 m² 2 8 0 0 100% 4.816 Punkte

902 m² Private Grünfläche 2 8 1,8 7,2 10% 722 Punkte

U147

1.820 m² 3,5 14 0 0 100% 25.480 Punkte

2.731 m² Private Grünfläche 3,5 14 3,15 12,6 10% 3.823 Punkte

908 m² 3,5 14 3,5 14 0% 0 Punkte

1.251 m² 1 4 0 0 100% 5.004 Punkte

1.875 m² Private Grünfläche 1 4 1 4 0% 0 Punkte

1.198 m² 0 0 0 0 100% 0 Punkte

1.798 m² 0 0 2 8 0% -14.384 Punkte

Geltungsbereich: 17.229 m² Summe Eingriffsdefizit: 44.518 Punkte

Baulich beanspruchte 
bodenkundliche 

Einheiten / Nutzungen

Eingriffsflä
che in m² Wert-

Verlust
Kompensationsbedarf

F x (Spalte 1 – Spalte 2) Wert-
stufe

Wertpunkte 
= Werts tufe x 4 

Punkte 
Wert-
stufe

Wertpunkte 
= Wertstufe x  4 

Punkte 

Erschließung / Bebauung 
(GRZ 0,4)

Erschließung / Bebauung 
(GRZ 0,4)

Erschließung / Bebauung 
(GRZ 0,4)

Erhalt: Bach mit Gewässer-
randstreifen 

Anthropogen überprägte 
Böden 

Erschließung / Bebauung 
(GRZ 0,4)

Versiegelte / bebaute 
Flächen 

Erschließung / Bebauung 
(GRZ 0,4)

Private Grünfläche 
(Rekultivierung) 

Ausgleichsdefizit Schutzgut Biotope 58.999 Ökopunkte

Ausgleichsdefizit Schutzgut Boden 44.518 Ökopunkte

Ausgleichsdefizit gesamt: 103.517 Ökopunkte
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6. VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMASSNAHMEN

Um erhebliche Beeinträchtigungen für die Schutzgüter zu vermeiden oder zu minimieren sind nachfolgenden Maßnah-

men im Rahmen möglicher Bauvorhaben zu berücksichtigen:

• Der durch die Teilfläche 1 fließende Wielandsbach ist zu erhalten und der gesetzliche Gewässerrandstrei-

fen von Bebauung und Intensivnutzungen (z.B. gärtnerisch genutzte Flächen) freizuhalten.

• Um eine erhebliche Behinderung für abfließende Frisch- und Kaltluft im Bereich der Teilfläche 1 zu vermei-

den ist im Rahmen von Baugenehmigungen einzelner Vorhaben darauf zu achten, dass längs des Wie-

landbachs ein möglichst breiter Korridor (mind. 5 m beidseitig) von Bebauung frei gehalten wird; was teils

durch den wasserrechtlich einzuhalten Gewässerrandstreifen bereits gegeben ist.

• Je Baukörper sind mind. 3 standortgerechte und heimische hochstämmige Laub- oder Obstbäume den

Baukörpern vorgelagert zur freien Landschaft hin zu pflanzen.

• Beschränkung der Bauflächen einschließlich Arbeitsraum auf das unbedingt erforderliche Maß. Der Bau-

betrieb ist so zu organisieren, dass baubedingte unvermeidliche Bodenbelastungen (z. B. Verdichtungen)

auf das engere Baufeld beschränkt bleiben. Die Böden sind nach Ende des Vorhabens fachgerecht wie -

derherzustellen oder zu rekultivieren.

• Der Oberboden ist vor Baubeginn abzuschieben, fachgerecht zwischenzulagern und anschließend im Be-

reich des Baufelds (private Grünfläche) wieder aufzubringen oder auf geeignete landwirtschaftliche Flä-

chen zu verbringen.

• Unbelastetes Oberflächenwasser aus den Bauflächen ist auf angrenzenden Freiflächen soweit möglich zu

versickern.

• Durchführung der erforderlichen Gehölzrodungen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG außerhalb des Zeitraums

vom 1. März bis 30. September.

Aufgestellt:
 
Empfingen, den 15.06.2020
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Ökokonto - Stadt Tettnang

Datenblatt Ausgleichsmaßnahme

Abbuchung

Für das Vorhaben

Es werden folgende Maßnahmen in Anspruch genommen und Wertpunkte ausgebucht

besteht ein Ausgleichsbedarf von

13 Klarstellungs-, Entw.-und Ergänzungssatzung Unterwolfertsweiler

103.517 Wertpunkten

Maßnahme Nr.: 15 Datum Ausbuchung: 31.05.2020Wertpunkte: 22.920

Maßnahme Nr.: 17 Datum Ausbuchung: 31.05.2020Wertpunkte: 80.597

103.517Fremdsl Vorhaben: 13



Ökokonto - Stadt Tettnang

Datenblatt Ausgleichsmaßnahme Schöneck Ried Laufende Nummer 15

Träger Stadt Tettnang

Fläche (m²) 640

Verfügbarkeit Eigentum der Gemeinde/Stadt

Lageplan

Gemarkung Tettnang

Naturraum Voralpines Hügel- und Moorland

Schutzstatus

Naturschutzfach-
planung

Biotopvernetzung Tettnang (2002), Landschaftsplan: Fläche für Maßnahmen gem. § 5(2) Nr. 
10 BauGB (Suchfläche für Ausgleichsmaßnahmen)

AK_FID: 15

Untereinheit Südöstliche Schussenbeckenterrasse Schmelzwasserrinne

Flurstück(e) 289/7



Ökokonto - Stadt Tettnang

Datenblatt Ausgleichsmaßnahme Schöneck Ried Laufende Nummer 15

Ausgangszustand

Kurzbeschreibung: Bestand (06/2007): Naturraum- oder Standortfremde Gehölzsukzession in der 
Riedweihersenke (überwiegend Kreuzdorn); im Norden Verlauf des Riedbaches, nord-/ 
südwestlich angrenzend an Wegeparzelle

Wertpunkte Bestand

Entwicklungsziel und Maßnahmen

Zielbiotoptyp

Unterhaltungs-
maßnahmen

Mahd alle 2-4 Jahre ab Mitte September oder im Winter, Mahdgut-Entfernung (bei Bedarf 
häufiger, z.B. bei starker Verbreitung von Neophyten)

Beschreibung der 
Maßnahme

Neuanlage: Gehölze roden (sofern vorhanden), Entfernen nährstoffreicher durchwurzelter
Bodenhorizont, Aufbringung von Mahdgut. Mahdgutübertragung von artenreichen Wiesen 
vergleichbarer Standorte (vorzugsweise im Riedweihergebiet).

Fläche (m²) 640

Biotopwert Ziel 34

Wertpunkte Ziel 21.760

Wertzuwachs 17.920

Fläche (m²) AusgangswertBezeichnungBiotoptyp Wertpunkte

640 6Dominanzbestand35.30 3840

3.840

Pfeifengras-Streuwiese33.10



Ökokonto - Stadt Tettnang

Datenblatt Ausgleichsmaßnahme Schöneck Ried Laufende Nummer 15

Maßnahmen zur Förderung spezifischer Arten

Wertansatz für Artenförderung 0

Wertzuwachs der Maßnahme Gesamt
22.920

Status der Maßnahme Ausgebuchte Fläche

Datum der Einbuchung: 01.04.2011

Ggf. Restwert nach Abbuchungen 0



Ökokonto - Stadt Tettnang

Datenblatt Ausgleichsmaßnahme Gymnasiumwiese Laufende Nummer 17

Träger Stadt Tettnang

Fläche (m²) 5.600

Verfügbarkeit Eigentum der Gemeinde/Stadt

Lageplan

Gemarkung Tettnang

Naturraum Voralpines Hügel- und Moorland

Schutzstatus

Naturschutzfach-
planung

Biotopvernetzung (2002), Geschützer Grünbestand (Landschaftsplan Planung)

AK_FID: 17

Untereinheit Südöstliche Schussenbeckenterrasse Nord

Flurstück(e) 1500; 1502



Ökokonto - Stadt Tettnang

Datenblatt Ausgleichsmaßnahme Gymnasiumwiese Laufende Nummer 17

Ausgangszustand

Kurzbeschreibung: Streuobstwiesenbrache mit Brombeeraufwuchs und Neophyten (Dominanzbestand) im 
Hangbereich unterhalb Montfortgymnasium. Südlich Verlauf des Breiten
rainbaches und §30-Biotop 'Feuchtgebiet Manzenberg-Brühl westlich Sportplatz Tettnang'.

Wertpunkte Bestand

Entwicklungsziel und Maßnahmen

Zielbiotoptyp

Unterhaltungs-
maßnahmen

Estensive Nutzung des Grünlandes als max. zweischürige, ungedüngte Glatthaferwiese (erste 
Mahd nach Mitte Juni); bei Nachpflanzung von Obstbäumen: 1.-5. Standjahr jährlich 
Erziehungsschnitte, später mehrjährig Auslichtungsschnitte. Sukzessionsgehölze am Nord- 
und Südrand der Parzelle nach Beseitigung der Neophyten in den Traufbereichen der Gehölze 
Mahd im Abstand von 3 Jahren oder mehr.

Beschreibung der 
Maßnahme

Streuobst auf mittel- bis hochwerigen Biotoptypen (33.43 Magerwiese mittlerer Standorte)
Nachhaltige Entwicklung und Pflege einer extensiv bewirtschafteten Streuobstwiese 
(Nachpflanzungen für abgängige Bäume, regelmäßiger Gehölzschnitt, Verzicht auf  
Pflanzenschutzmittel). Ausschließliche Verwendung von hochstämmigen, einheimischen 
Obstbäumen, bevorzugt regionaltypische Sorten z. B. aus dem Sortenerhaltungsprogramm 
des Landratsamtes Bodenseekreis. Anlage Heuwiese durch Mahdgutausbringung von 
artenreichen Spenderflächen (alternativ durch Einsaat gebietsheimischen Saatguts); Erhaltung 
der Sukzessionsgehölze am Nord- und Südrand der Parzelle, Entfernung von Neophyten (auch 
durch häufiger Mahd) und Nadelgehölze.

Fläche (m²) 5600

Biotopwert Ziel 25

Wertpunkte Ziel 140.000

Wertzuwachs 78.400

Fläche (m²) AusgangswertBezeichnungBiotoptyp Wertpunkte

5600 11Grasreiche ausdauernde 
Ruderalvegetation

35.64 61600

61.600

Streuobstbestand auf mittel- bis hochwertigen Biotoptypen (33.43, 33.44, 33.51, 35.12)45.40 c



Ökokonto - Stadt Tettnang

Datenblatt Ausgleichsmaßnahme Gymnasiumwiese Laufende Nummer 17

Maßnahmen zur Förderung spezifischer Arten

Fläche für den artenschutzrechlichen Auslgeich zum VBP ' Avira'

Wertansatz für Artenförderung 0

Wertzuwachs der Maßnahme Gesamt
85.554

Status der Maßnahme Teilweise ausgebucht

Datum der Einbuchung: 01.06.2017

Ggf. Restwert nach Abbuchungen 4.957
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